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Editorial
Editorial

Monatsbericht des BMF 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

dieser Monatsbericht ist der erste nach dem Regie-
rungswechsel vom 8.  Dezember. Als neuer Staats-
sekretär im BMF freue ich mich, an dieser Stelle 
regelmäßig einige Gedanken zu aktuellen finanz- 
und steuerpolitischen Fragen mit Ihnen zu teilen. 
Dieses Editorial nutze ich gern für einen Ausblick 
auf das kommende Jahr.

Wie aus dem Koalitionsvertrag hervorgeht, wird 
diese Regierung eine Regierung des Aufbruchs und 
der Modernisierung sein. Die 2020er-Jahre sollen 
zu einem Jahrzehnt des Fortschritts werden, in dem 
die klimafreundliche und digitale Transformation 
der Wirtschaft gelingt. Dazu werden erhebliche pri-
vate und öffentliche Investitionen in Klimaschutz, 
Digitalisierung, Bildung und Forschung sowie in 
die Infrastruktur notwendig sein. Gleichzeitig ist 
die haushaltspolitische Ausgangslage sehr heraus-
fordernd. Deshalb ist klar: Die Bewältigung der vor 
uns stehenden Aufgaben kann nur gelingen, wenn 
der Bund seine Ressourcen bündelt und zielgerich-
tet einsetzt. Diesen Gedanken setzt der gerade von 
der Bundesregierung beschlossene Entwurf des 
Zweiten Nachtragshaushalts 2021 um. Er führt im 
Haushalt  2021 veranschlagte, aber nicht genutzte 
Mittel im Umfang von 60 Mrd. Euro dem Energie- 
und Klimafonds zu, die dort für zusätzliche Klima-
schutzmaßnahmen und Maßnahmen zur Trans-
formation der deutschen Wirtschaft zur Verfügung 
stehen. Damit leisten wir einen weiteren Beitrag 

zur Bewältigung der Pandemiefolgen, schaffen Pla-
nungssicherheit und regen damit private Investiti-
onen an.

Ziel der alten wie auch der neuen Regierung ist es, 
dass alle von den Einschränkungen zur Abschwä-
chung des Infektionsgeschehens betroffenen Un-
ternehmen gut durch die Krise kommen. Anfang 
Dezember wurden die Überbrückungshilfen für 
Unternehmen abermals weiterentwickelt und ste-
hen nun bis März 2022 bereit. Darüber hinaus gibt 
es zahlreiche weitere Hilfen, Sonderprogramme 
und steuerliche Erleichterungen, um die Existenz 
der betroffenen Unternehmen und Freiberufler zu 
sichern.

Finanzielle Solidität und der kluge Umgang mit 
Steuergeld sind Grundsätze der Haushalts- und Fi-
nanzpolitik des BMF. Und Deutschland wird beim 
Kampf gegen Steuerhinterziehung eine Vorreiter-
rolle einnehmen. So wird das BMF für mehr Steu-
erfairness weltweit an der globalen Mindestbesteu-
erung weiterarbeiten und auch im Inland verstärkt 
gegen Steuerhinterziehung, Finanzmarktkrimina-
lität und Geldwäsche vorgehen.

Es gibt sehr viel zu tun in der 20. Legislaturperiode. 
Über Fortschritte bei den vielfältigen Aufgaben die-
ses Ministeriums informieren wir Sie an dieser Stelle 
monatlich in fachlichen Schwerpunktartikeln. In 
dieser Ausgabe berichten die Kolleginnen und Kol-
legen über die laufende Überprüfung der euro-
päischen Versicherungsregulierung Solvency  II, 
die Ergebnisse der Steuerschätzung im Novem-
ber 2021 sowie über die Änderungen durch das Ge-
setz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen besinn-
liche Festtage und alles Gute für den Jahreswech-
sel – und bleiben Sie gesund.

 

Steffen Saebisch  
Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen
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Überprüfung der europäischen 
Versicherungsregulierung Solvency II

 ● Die europäische Versicherungsregulierung Solvency II steht fünf Jahre nach ihrer Einführung 
auf dem Prüfstand. Die Europäische Kommission hat dazu im September 2021 Richtlinienvor-
schläge vorgelegt, die aktuell verhandelt werden.

 ● Die Europäische Kommission sieht Änderungsbedarf insbesondere beim Umgang mit Risiken 
aus dem Niedrigzinsumfeld und dem Klimawandel, bei der Verhältnismäßigkeit der Regu-
lierung, bei der Bewältigung von Systemrisiken und bei der Regulierung der Sanierung und 
Abwicklung von Versicherern.

 ● Die Vorschläge der Europäischen Kommission sind aus Sicht des BMF eine geeignete Grundla-
ge für die politischen Verhandlungen. Das BMF setzt sich für eine Überprüfung mit Augenmaß 
ein. Im Mittelpunkt stehen dabei ausgewogene Auswirkungen auf die Solvenzposition der Ver-
sicherer, eine verhältnismäßigere Regulierung insbesondere für kleine Versicherer, versiche-
rungsspezifische makroprudenzielle Instrumente, eine risikoadäquate Behandlung nachhalti-
ger Investitionen sowie eine verhältnismäßige Regulierung von Sanierung und Abwicklung.

 ● Die nun diskutierten Änderungen an der Versicherungsregulierung dürften nicht vor dem 
Jahr 2024 wirksam werden.
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Einleitung

Bedeutung der 
Versicherungswirtschaft

Versicherungen haben eine große soziale und wirt-
schaftliche Bedeutung; vor allem spielen sie eine 
wichtige Rolle auf den Finanzmärkten. Zudem sind 
Europa und insbesondere Deutschland bedeutende 
Versicherungsstandorte.

 ● Sozialpolitische Sicht: Versicherer bieten Indi-
viduen Absicherung gegen elementare Risiken 
in der Lebens-, Kranken-, Schaden- und Unfall-
versicherung. In Deutschland spielen Lebens-
versicherer zudem eine herausragende Rolle in 
der kapitalgedeckten Altersvorsorge.

 ● Realwirtschaftliche Sicht: Versicherer decken 
unternehmerische Risiken ab und machen 
damit bestimmte Geschäfte erst möglich (z. B. 
Exportgeschäfte).

 ● Finanzmarktsicht: Versicherer gehören mit 
einem Anlagevolumen von rund 10 Bio. Euro 
in Europa zu den größten institutionellen In-
vestoren und sind damit insbesondere für die 
langfristige Wachstumsfinanzierung relevant. 
Mit zu weiten Teilen langfristig orientierten 
Geschäftsmodellen können Versicherer zudem 
eine stabilisierende Rolle im Finanzsystem 
spielen.

 ● Standortsicht: Europa und insbesondere 
Deutschland sind bedeutende Versicherungs-
standorte mit sowohl global aufgestellten 



Analysen und Berichte Monatsbericht des BMF 
Dezember 2021

A
na

ly
se

n 
un

d 
Be

ric
ht

e

Überprüfung der europäischen Versicherungsregulierung Solvency II

Erst- und Rückversicherern als auch mittleren 
und kleineren Anbietern. Die Versicherungs-
wirtschaft ist damit ein relevanter Wirtschafts-
zweig.

Grundlagen von Solvency II

Die Versicherungswirtschaft wird durch die euro-
päische Richtlinie Solvency  II reguliert. Mit Sol-
vency II, die seit dem Jahr 2016 angewendet wird, ist 
die Versicherungsregulierung grundlegend refor-
miert und erstmals ein ein Regelwerk zur Mindest- 
und Maximalharmonisierung geschaffen worden. 
Das Hauptziel der Regulierung ist der Schutz der 
Versicherungsnehmerinnen und Versicherungs-
nehmer. Solvency II besteht aus drei Säulen:

 ● Säule 1: Quantitative Anforderungen zur Si-
cherstellung der Solvenz der Versicherer (ri-
sikoorientierte Kapitalanforderungen, Be-
stimmung der Eigenmittel zur Bedeckung der 
Anforderungen auf Grundlage einer marktkon-
sistenten Solvenzbilanz).

 ● Säule 2: Qualitative Anforderungen an das Ri-
sikomanagement und die Unternehmensfüh-
rung der Versicherer sowie Vorgaben für den 
aufsichtlichen Überprüfungsprozess.

 ● Säule 3: Transparenzvorschriften zur Bericht-
erstattung der Versicherer an die Aufsichtsbe-
hörden und gegenüber der Öffentlichkeit.

Mindest- und Maximalharmonisierung

Im Fall einer Mindestharmonisierung legt 
eine Richtlinie Mindeststandards fest, oft in 
Anbetracht der Tatsache, dass die Rechts-
systeme in einigen EU-Ländern bereits hö-
here Standards gesetzt haben. In diesem 
Fall haben die EU-Länder das Recht, höhere 
Standards festzulegen, als sie in der Richtli-
nie vorgegeben werden.

Im Fall einer Maximalharmonisierung dür-
fen die EU-Länder keine strengeren Vor-
schriften als die in der Richtlinie festgeleg-
ten einführen.

Überprüfung von Solvency II

Die Versicherungsregulierung wird derzeit im Rah-
men des sogenannten Solvency-II-Reviews über-
prüft. Dafür gibt es hauptsächlich drei Gründe. Ers-
tens hat der Gesetzgeber eine Überprüfung von 
Bestandteilen der Regulierung vorgesehen, die bei 
der Entwicklung von Solvency  II kontrovers wa-
ren. Das betrifft zum Beispiel die regulatorische Be-
handlung von Versicherungsprodukten mit lang-
fristigen Garantien, wie sie auch die deutschen 
Lebensversicherer anbieten. Zweitens ist es sinn-
voll, fünf Jahre, nachdem Solvency  II die Regulie-
rung in vielen Bereichen grundlegend geändert 
hat, zu überprüfen, ob sie wie ursprünglich beab-
sichtigt funktioniert. Drittens hat sich die Welt in 
den vergangenen fünf Jahren geändert, was auch 
Auswirkungen auf die Versicherungswirtschaft 
hat. So haben sich seit der Entwicklung von Sol-
vency  II bestimmte Trends weiter verschärft. Ver-
sicherer sind nun mit sehr niedrigen Zinsen kon-
frontiert (siehe Abbildung 1, die den Rückgang der 
Zinsen während der vergangenen zehn Jahre illus-
triert). Zudem sind die Risiken negativer Folgen des 
Klimawandels inzwischen noch deutlicher hervor-
getreten. Die Überprüfung dient auch dazu, die Re-
gulierung an diese Entwicklungen anzupassen, so-
weit es erforderlich ist.
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Die Europäische Kommission hat im Jahr 2019 für 
die Überprüfung technische Empfehlungen von 
der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versi-
cherungswesen und die betriebliche Altersversor-
gung (European Insurance and Occupational Pen-
sions Authority, EIOPA) angefordert. EIOPA hat 
entsprechende Empfehlungen Ende  2020 abgege-
ben. Auf Grundlage der Empfehlungen hat die Eu-
ropäische Kommission Richtlinienvorschläge ent-
wickelt, die sie im September  2021 vorgelegt hat. 
Die Vorschläge der Europäischen Kommission wer-
den nun im Ministerrat verhandelt.

Vorschläge der Europäischen 
Kommission

Konkret hat die Europäische Kommission zwei 
Richtlinienvorschläge gemacht: zum einen 
den Vorschlag für Änderungen an der Solven-
cy-II-Richtlinie und zum anderen den Vorschlag 
einer neuen Richtlinie zur Sanierung und Abwick-
lung von Versicherern.

Solvency-II-Richtlinie

Quantitative Anforderungen

Die Europäische Kommission schlägt bei den quan-
titativen Anforderungen Anpassungen an das an-
haltende Niedrigzinsumfeld vor. Dazu sollen die 
derzeit niedrigen Marktzinsen stärker bei der Be-
wertung von Versicherungsverbindlichkeiten be-
rücksichtigt werden, was den Rückstellungsbedarf 
erhöhen würde. Zudem sollen die Kapitalanfor-
derungen für das Zinsänderungsrisiko angehoben 
werden. Denn die starken Zinsrückgänge der ver-
gangenen Jahre haben gezeigt, dass die aktuellen 
Kapitalanforderungen dieses Risiko unterschätzen. 
Außerdem berücksichtigen die derzeitigen Anfor-
derungen nicht die Existenz negativer Zinsen. Die 
Europäische Kommission schlägt vor, dass diese 
Änderungen schrittweise über mehrere Jahre ein-
geführt werden, damit die Versicherer Zeit haben, 
sich anzupassen. Außerdem sollen andere quanti-
tative Anforderungen gesenkt werden.

Umlaufrendite der börsennotierten Bundeswertpapiere mit Restlaufzeiten von 9 bis 10 Jahren
in Prozent

Quelle: Deutsche Bundesbank
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Überprüfung der europäischen Versicherungsregulierung Solvency II

Insgesamt würde sich dadurch eine Entlastung für 
die europäische Versicherungswirtschaft ergeben. 
Nach Schätzung der Europäischen Kommission 
würden die Änderungen die Eigenmittel, die nicht 
zur Bedeckung der Kapitalanforderungen benötigt 
würden (freie Eigenmittel), kurz nach Umsetzung 
der überarbeiteten Richtlinie um 90 Mrd. Euro er-
höhen. Diese zusätzlichen freien Eigenmittel wür-
den danach bis zum Jahr  2032 durch die schritt-
weise Anpassung der Anforderungen an das 
Niedrigzinsumfeld zu großen Teilen wieder abge-
baut. Die Europäische Kommission erwartet, dass 
durch die Anfangsentlastung die Versicherungs-
wirtschaft verstärkt zur langfristigen und nachhal-
tigen Finanzierung der Wirtschaft beitragen kann.

Aus Sicht des BMF haben sich die Grundprinzipien 
von Solvency II bewährt. Insbesondere hat die Re-
gulierung ihren ersten großen Stresstest, die Tur-
bulenzen nach Ausbruch der Pandemie, gut be-
standen, und die Versicherer haben sich als resilient 
erwiesen. Daher erscheint eine Überarbeitung mit 
Augenmaß angebracht.

Die aktuellen Herausforderungen wie Klimaschutz, 
Digitalisierung und demografischer Wandel kön-
nen nur mithilfe der Finanzmärkte bewältigt wer-
den. Versicherer spielen als langfristige und große 
Investoren und als Risikoträger dabei eine wichtige 
Rolle. Um die Fähigkeit der Versicherer, diese Rolle 
wahrzunehmen, nicht zu gefährden, sollten die Er-
gebnisse der Überarbeitung für die Solvenzposi-
tion der Versicherer sowohl auf EU-Ebene als auch 
auf nationaler Ebene ausgewogen sein. Der Vor-
schlag der Europäischen Kommission trägt dieser 
Erwartung offenbar Rechnung. Nach vorliegenden 
Schätzungen würde sich auch für den deutschen 
Versicherungsmarkt eine Entlastung ergeben. 
Gleichzeitig sollte von zu großen Entlastungen mit 
Blick auf den Schutz der Versicherungsnehmerin-
nen und Versicherungsnehmer und die Finanzsta-
bilität abgesehen werden. Es gilt daher, die richtige 
Balance zu finden.

Das BMF unterstützt grundsätzlich die Vorschläge 
der Europäischen Kommission zur besseren Ein-
beziehung der Risiken des Niedrigzinsumfelds in 

Solvency II. Es ist zu begrüßen, dass die Vorschläge 
progressiv eingeführt werden sollen, damit ausrei-
chend Zeit vorhanden ist, um sich auf die neuen 
Anforderungen einzustellen.

Verhältnismäßigkeit

Die Europäische Kommission macht auch Vor-
schläge, um die Verhältnismäßigkeit der Regulie-
rung zu verbessern. Zum Beispiel sollen bestimmte 
regulatorische Erleichterungen Versicherern mit 
niedrigem Risikoprofil automatisch zur Verfügung 
stehen.

Die Vorschläge zur Verbesserung der Verhältnismä-
ßigkeit sind erfreulich. Das BMF hat sich immer da-
für eingesetzt, dass die Regeln von Solvency II an-
gemessener ausgestaltet werden, was insbesondere 
für kleine Versicherer wichtig ist. Die von der Eu-
ropäischen Kommission vorgeschlagenen Erleich-
terungen für Versicherer mit niedrigem Risikopro-
fil wären ein wichtiger Fortschritt. Natürlich sollte 
auch für alle anderen Versicherer der Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit konsequent angewendet 
werden.

Klimawandel

Versicherer sollen nach dem Vorschlag der Euro-
päischen Kommission als Teil ihres Risikomanage-
ments wesentliche Risiken im Zusammenhang mit 
dem Klimawandel ermitteln und dabei auch die 
Auswirkungen langfristiger Klimawandel-Szena-
rien auf ihre Geschäftstätigkeit bewerten. Der Vor-
schlag sieht zudem vor, dass EIOPA überprüft, ob 
die bestehenden Kapitalanforderungen für nach-
haltige Investitionen angemessen sind.

Das BMF begrüßt die explizite Berücksichtigung 
von Klimarisiken in Solvency  II. Die Prüfung der 
Kapitalanforderungen für nachhaltige Investiti-
onen durch EIOPA sollte risikoorientiert und evi-
denzbasiert erfolgen. Sogenannte Green Suppor-
ting Factors, welche die Kapitalanforderungen für 
nachhaltige Investitionen ungeachtet ihres Risikos 
senken, hält das BMF für den falschen Weg.
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Makroprudenzielle Instrumente

Der Vorschlag der Europäischen Kommission be-
inhaltet zudem die Einführung spezifischer ma-
kroprudenzieller Instrumente. Hiermit sollen 
potenzielle systemische Risiken im Versicherungs-
sektor besser adressiert werden können. Die Vor-
schläge umfassen die Berücksichtigung makro-
prudenzieller Auswirkungen in bestimmten Teilen 
des Risikomanagements, das Aufstellen von Liqui-
ditätsrisikoplänen und die Möglichkeit, dass Auf-
sichtsbehörden Maßnahmen zur Liquiditätsstär-
kung ergreifen können.

Das BMF ist grundsätzlich offen für die Einführung 
makroprudenzieller Instrumente. Diese können ei-
nen wichtigen Beitrag zur Wahrung der Finanz-
stabilität leisten. Solche Instrumente sollten dabei 
passgenau für den Versicherungssektor sein und 
bei ihrer Ausgestaltung sollte auch auf die Auswir-
kungen auf Versicherungsnehmerinnen und Versi-
cherungsnehmer sowie die Unternehmen geachtet 
werden.

Richtlinie zur Sanierung und 
Abwicklung

Der Richtlinienvorschlag zur Sanierung und Ab-
wicklung enthält Regelungen zu Krisenprävention 
und Krisenmanagement für Versicherer. Damit 
sollen Versicherungsnehmerinnen und Versiche-
rungsnehmer und die öffentliche Hand im Fall ei-
ner bevorstehenden oder eingetretenen Schieflage 
von Versicherern geschützt sowie negative Auswir-
kungen auf die Realwirtschaft und Finanzstabili-
tät verhindert werden. Dem Vorschlag zufolge sol-
len von der Aufsichtsbehörde benannte Versicherer 

einen Sanierungsplan mit bestimmten Mindestan-
forderungen erstellen, bei der Aufsichtsbehörde 
einreichen und regelmäßig aktualisieren. Für eine 
Teilmenge der betroffenen Versicherer soll die neu 
zu errichtende Abwicklungsbehörde außerdem ei-
nen Abwicklungsplan erstellen. Wenn die Abwick-
lungsbehörde feststellt, dass das Unternehmen 
abgewickelt werden muss, stehen ihr bestimmte 
Abwicklungsinstrumente und Eingriffsbefugnisse 
zur Verfügung.

Das BMF erachtet die europäische Mindestharmo-
nisierung der Sanierung und Abwicklung von Ver-
sicherern grundsätzlich für sinnvoll. Den Beson-
derheiten des Versicherungssektors muss dabei 
Rechnung getragen werden. Vor allem sollte der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hinreichend 
berücksichtigt werden. Vor diesem Hintergrund 
sollte insbesondere der Anwendungsbereich für die 
Abwicklungsplanung risikobasiert bestimmt wer-
den, um unnötige Belastungen zu vermeiden.

Ausblick

Die Richtlinienvorschläge der Europäischen Kom-
mission zu Solvency II und zur Sanierung und Ab-
wicklung von Versicherern sind eine geeignete 
Grundlage für die politischen Verhandlungen. Die 
Vorschläge unterliegen dem Mitentscheidungsver-
fahren der Europäischen Union (EU), d. h., das Eu-
ropäische Parlament und der Rat der Europäischen 
Union müssen den Vorschlägen zustimmen. Nach-
dem eine Einigung erreicht wurde, müssen die Vor-
schläge im nationalen Recht der Mitgliedsstaaten 
der  EU umgesetzt werden. Mit einer Anwendung 
der Vorschläge ist nicht vor dem Jahr  2024 zu 
rechnen.
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Vom 9.  bis 11.  November  2021 fand die 161.  Sit-
zung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. 
Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die 
Jahre 2021 bis 2026.

Der unabhängige Arbeitskreis  
„Steuerschätzungen“ 
erstellt in Deutschland die Steuerschät-
zung für Bund, Länder und Gemeinden. Dem 
seit 1955 bestehenden Gremium gehören Ex-
perten der 16 Länder, von fünf führenden 
Wirtschaftsforschungsinstituten (Deutsches 
Institut für Wirtschaftsforschung, ifo Insti-
tut, Institut für Weltwirtschaft, RWI – Leib-
nitz-Institut für Wirtschaftsforschung, In-
stitut für Wirtschaftsforschung Halle), des 
Sachverständigenrats zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der 
Deutschen Bundesbank, des Statistischen 
Bundesamts, des Deutschen Städtetags, des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Ener-
gie und des BMF an, welches den Vorsitz 
führt. In der Regel finden zwei Sitzungen im 
Jahr statt: im Frühjahr und im Herbst. Auf der 
Grundlage der Schätzvorschläge verschiede-
ner im Arbeitskreis vertretener Institutionen 
werden einvernehmlich Schätzergebnisse für 
jede einzelne Steuerart ermittelt.

Berücksichtigte 
Steuerrechtsänderungen

Die Schätzung geht vom geltenden Steuerrecht 
aus. In Tabelle  1 sind die finanziellen Auswirkun-
gen von Gesetzen und sonstigen Regelungen ent-
halten, die gegenüber der vorangegangenen Schät-
zung vom Mai 2021 neu einzubeziehen waren.

Die neu einbezogenen Rechtsänderungen sind 
im Einzelnen in der Anlage  2 zur Pressemittei-
lung des BMF Nr. 24/2021 vom 11. November 2021 
aufgeführt.1

Gesamtwirtschaftliche 
Annahmen

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirt-
schaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion  2021 
der Bundesregierung zugrunde gelegt.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für die-
ses Jahr insbesondere aufgrund der länger als er-
wartet andauernden Lieferengpässe einen mit 
2,6  Prozent etwas geringeren Anstieg des rea-
len Bruttoinlandsprodukts (BIP) als noch in der 

1 Die Pressemitteilung ist auf der Internetseite des BMF zu finden: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20211221

Ergebnisse der Steuerschätzung vom 9. bis 
11. November 2021

 ● Die jährlichen gesamtstaatlichen Steuereinnahmen steigen bis zum Jahr 2026 voraussichtlich auf 
987,5 Mrd. Euro an.

 ● Bereits im Jahr 2021 dürfte das Niveau der Steuereinnahmen des Jahres 2019 – dem letzten Jahr 
vor der Corona-Pandemie – wieder übertroffen werden.

 ● Im Vergleich zur Schätzung vom Mai 2021 wurden die Einnahmeerwartungen für die Jahre 2021 
bis 2025 durchschnittlich um rund 36 Mrd. Euro p. a. erhöht.
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2021 2022 2023 2024 2025 2026

Bund -5,8 +0,6 +1,4 +1,9 +2,8 +3,5

Länder +5,2 +0,4 -0,1 -0,6 -0,7 -0,5

Gemeinden +0,4 -0,5 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7

zusammen -0,2 +0,5 +0,6 +0,6 +1,4 +2,3

Mehr- (+) / Mindereinnahmen (-) 
Abweichung in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Arbeitskreis „Steuerschätzungen”

Frühjahrsprojektion 2021 angenommen. Aufgrund 
der durch das Statistische Bundesamt im Som-
mer  2021 vorgenommenen (Aufwärts-)Revision 
relevanter Größen der Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnungen für die vergangenen Jahre liegt 
das reale BIP in diesem Jahr aber trotz der jetzt pro-
jizierten niedrigeren Zuwachsrate des BIP ungefähr 
auf dem Niveau der Frühjahrsprojektion. Ange-
sichts der hohen Auftragsbestände in der Industrie 
und daraus resultierender Impulse ist im Jahr 2022 
mit einem deutlichen Zuwachs des realen BIP um 
4,1 Prozent zu rechnen. Im Jahr 2023 dürfte das re-
ale BIP mit 1,6 Prozent wieder moderater zulegen.

Mittelfristig, d.  h. in den Jahren  2024 bis  2026, 
dürfte das jahresdurchschnittliche Wachstum bei 
0,8 Prozent liegen. Für die Steuerschätzung ist die 
Entwicklung der nominalen Größen, insbeson-
dere der Bruttolöhne und -gehälter als gesamtwirt-
schaftliche Bemessungsgrundlage sowie der Unter-
nehmens- und Vermögenseinkommen als zentrale 
Fortschreibungsgröße für die gewinnabhängigen 
Steuerarten, relevant. Aufgrund der oben genann-
ten Revision setzen diese Größen alle auf einem 
höheren Ausgangsniveau als in der Mai-Steuer-
schätzung 2021 auf.

Auswirkungen der neu in die Steuerschätzung einbezogenen Rechtsänderungen
in Mrd. Euro

Tabelle 1
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Schätzjahr 2021 2022 2023

Steuerschätzung Mai 2021 November 2021 Mai 2021 November 2021 Mai 2021 November 2021

BIP nominal +5,3 +5,6 +5,2 +6,4 +2,6 +3,3

BIP real +3,5 +2,6 +3,6 +4,1 +1,1 +1,6

Bruttolohn- und -gehaltssumme +3,2 +3,6 +4,0 +4,6 +2,8 +3,2

Unternehmens- und Vermögenseinkommen +12,9 +14,3 +5,4 +8,4 +2,8 +3,5

Private Konsumausgaben +3,1 +3,3 +7,1 +9,0 +2,8 +3,5

Schätzjahr 2024 2025 2026

Steuerschätzung Mai 2021 November 2021 Mai 2021 November 2021 November 2021

BIP nominal +2,6 +2,6 +2,6 +2,6 +2,6

BIP real +1,1 +0,8 +1,1 +0,8 +0,8

Bruttolohn- und -gehaltsumme +2,8 +2,6 +2,8 +2,6 +2,6

Unternehmens- und Vermögenseinkommen +2,8 +2,5 +2,8 +2,9 +2,9

Private Konsumausgaben +2,8 +2,7 +2,8 +2,7 +2,7

Quelle: Bundesregierung

Gesamtwirtschaftliche Vorgaben für die Steuerschätzung November 2021 im Vergleich zur 
vorangegangenen Steuerschätzung 
Veränderungsraten der Kenngrößen in Prozent

Tabelle 2

Abweichung wichtiger gesamtwirtschaftlicher Vorgaben zur Schätzung November 2021
von den entsprechenden Vorgaben zur Schätzung Mai 2021  
Prozentpunkte

Quelle: Bundesministerium der Finanzen basierend auf den Veränderungsraten gesamtwirtschaftlicher Kenngrößen in der 
Herbstprojektion 2021 und der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung
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Schätzergebnisse

Entwicklung der Einnahmen im 
Schätzzeitraum

Die Steuereinnahmen steigen im Schätzzeitraum bis 
zum Jahr 2026 voraussichtlich auf 987,5  Mrd.  Euro 
an (Tabelle 3).2 Ausgehend vom vorangegange-
nen Ist-Jahr  2020 mit einem Aufkommen von 
739,7  Mrd.  Euro bedeutet dies einen Zuwachs im 
Schätzzeitraum um insgesamt 33,5  Prozent. Be-
trachtet man die Entwicklung im Vergleich zum 
Vorkrisenjahr  2019, in dem das Ist-Aufkommen 
799,3  Mrd.  Euro betragen hatte, so liegt der ge-
schätzte Zuwachs der Steuereinnahmen bis zum 
Jahr 2026 etwas geringer bei insgesamt 23,6 Prozent.

Die Gebietskörperschaften partizipieren in un-
terschiedlichem Ausmaß am Anstieg der Steuer-
einnahmen, wobei Bund, Länder und Gemeinden 
nach den beträchtlichen Einnahmerückgängen im 
Jahr  2020 ab dem Jahr  2021  – vor allem aufgrund 
der Entwicklung der Einnahmen aus den gemein-
schaftlichen Steuern  – wieder wachsende Steuer-
einnahmen verzeichnen können.

Vergleich mit dem letzten Ist-Jahr 2020

Im Jahr  2021 werden die Einnahmen des Bundes 
im Verhältnis zu den Steuereinnahmen insgesamt 

2 Die ausführlichen Ergebnistabellen der 161. Sitzung des 
Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ sind im Internet abrufbar 
unter http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20211222 

geringer anwachsen (s. a. Abbildung 2). Hierzu tra-
gen die weitgehende Abschaffung des Solidari-
tätszuschlags ab dem Jahr  2021 und die höheren 
EU-Abführungen aus dem Bundeshaushalt bei, 
welche die Einnahmen des Bundes in diesem Jahr 
um schätzungsweise 9,2  Mrd.  Euro beziehungs-
weise 6,1  Mrd.  Euro gegenüber dem Jahr  2020 
mindern. Die Einnahmen der Länder nehmen im 
Jahr  2021 etwa im gleichen Umfang zu wie die 
Steuereinnahmen insgesamt. Die Länder können 
in diesem Jahr einen kräftigen Anstieg der Einnah-
men aus den Ländersteuern um circa 2,9 Mrd. Euro 
verzeichnen. Ihre Einnahmen reduzieren sich al-
lerdings durch eine im Vergleich zum Jahr  2020 
um 1,7  Mrd.  Euro geringere Zuweisung von Um-
satzsteuerfestbeträgen vom Bund im Rahmen des 
Finanzausgleichs.

In den Jahren 2022 und 2023 wird für die Steuerein-
nahmen des Bundes dann eine höhere Wachstums-
dynamik erwartet als für die Steuereinnahmen der 
Länder. Diese Unterschiede in der Einnahmeent-
wicklung werden vor allem durch Veränderungen 
in der Aufteilung des Aufkommens der Steuern 
vom Umsatz verursacht. In beiden Jahren verrin-
gern sich die vom Bund im Rahmen des Finanzaus-
gleichs an Länder und Gemeinden zu übertragen-
den Festbeträge beträchtlich. Weiterhin partizipiert 
der Bund aufgrund des höheren Anteils am Umsatz-
steueraufkommen in stärkerem Ausmaß von dem 
anhaltend kräftigen Wachstum der Einnahmen aus 
den Steuern vom Umsatz. Bei den Ländern hinge-
gen verringern die vorgenannten Faktoren die Dy-
namik der Einnahmeentwicklung in diesen Jahren. 
Der im Jahr  2023 erreichte Niveauunterschied in 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Steuereinnahmen insgesamt 799,3 739,7 812,0 848,9 882,1 919,0 953,8 987,5

Bund 329,1 283,1 305,4 328,4 345,5 359,5 372,4 385,5

Länder 324,5 316,3 347,1 356,4 367,9 383,1 396,7 411,0

Gemeinden 114,8 107,5 120,5 122,5 127,1 133,7 140,3 145,6

EU 30,9 32,8 38,9 41,6 41,6 42,8 44,3 45,4

Quelle: Arbeitskreis „Steuerschätzungen”

Entwicklung der Steuereinnahmen insgesamt und der Gebietskörperschaften
in Mrd. Euro

Tabelle 3

http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20211222
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der Einnahmeentwicklung von Bund und Ländern 
bleibt aufgrund ähnlicher Einnahmezuwächse in 
den Jahren 2024 bis 2026 erhalten.

Die Einnahmen der Gemeinden werden voraus-
sichtlich vor allem aufgrund der guten Entwick-
lung des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2021 
überproportional ansteigen.

Vergleich mit dem Vorkrisenjahr 2019 

Im Vergleich zum Vorkrisenjahr  2019 sind ne-
ben den Auswirkungen der Pandemie sowie der 
zur Minderung ihrer Folgen umgesetzten steu-
erlichen Maßnahmen auch noch die Auswirkun-
gen der Neuordnung des Finanzausgleichs ab dem 
Jahr 2020 zu berücksichtigen.

Die Neuordnung des Finanzausgleichs bewirkte 
ab dem Jahr 2020 beträchtliche Mindereinnahmen 
des Bundes zugunsten der Länder. Zudem werden 
die Steuereinnahmen des Bundes ab dem Jahr 2021 

durch das Gesetz zur Rückführung des Solidaritäts-
zuschlags  1995 gemindert. Die Steuereinnahmen 
des Bundes nahmen im Vergleich zu den Steuerein-
nahmen insgesamt im Jahr 2020 wesentlich stärker 
ab (um 6,5 Prozentpunkte) und steigen im weiteren 
Verlauf des Schätzzeitraums ausgehend von dem 
niedrigeren Niveau proportional zu ihnen an (s. a. 
Abbildung 3).

Pandemiebedingte steuerliche Maßnahmen, für 
die der Bund die anteiligen Einnahmeausfälle von 
Ländern und Gemeinden kompensiert hatte  – zu 
nennen sind hier die temporäre Absenkung der 
Umsatzsteuersätze im 2.  Halbjahr  2020 sowie die 
Auszahlung eines Kinderbonus  –, verstärkten im 
Jahr 2020 die durch die Neuordnung des Finanzaus-
gleichs hervorgerufenen Unterschiede zwischen 
Bund und Ländern in der Einnahmeentwicklung. 
So erhielten im Jahr 2020 die Länder 7,7 Mrd. Euro 
und die Gemeinden 0,9  Mrd.  Euro Umsatzsteuer-
festbeträge mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfe-
gesetz als Kompensation zugewiesen.

Entwicklung der Steuereinnahmen insgesamt und der Steuereinnahmen
von Bund, Ländern und Gemeinden im Schätzzeitraum 
Index, Basis 2020 = 100

Quelle: Bundesministerium der Finanzen basierend auf Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen” für die Jahre 2021 bis 
2026
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Entwicklung der Steuereinnahmen insgesamt und der Steuereinnahmen
von Bund, Ländern und Gemeinden im Schätzzeitraum 
Index, Basis 2019 = 100

Quelle: Bundesministerium der Finanzen basierend auf Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen” für die Jahre 2021 bis 
2026
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Insgesamt sanken die Steuereinnahmen des Bun-
des im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 erheb-
lich, und zwar um 14,0 Prozent; dagegen hatten die 
Länder lediglich einen Rückgang um 2,5 Prozent zu 
verzeichnen.

Die Steuereinnahmen erholen sich im Jahr  2021 
rasch von dem pandemiebedingten Einbruch im 
Vorjahr. Dies hat auch für alle Gebietskörperschaf-
ten steigende Steuereinnahmen zur Folge. Insge-
samt werden die Steuereinnahmen voraussicht-
lich das Niveau des Jahres  2019 um 1,6  Prozent 
übersteigen. Im Jahr 2021 erhalten Länder und Ge-
meinden weitere Kompensationsleistungen des 
Bundes für die temporäre Absenkung der Umsatz-
steuersätze im 2. Halbjahr 2020 sowie den Kinder-
bonus 2021 in Form von Umsatzsteuerfestbeträgen 
(Länder: 4,9 Mrd. Euro; Gemeinden: 0,5 Mrd. Euro). 
Insgesamt verringern sich allerdings die über Fest-
beträge vom Bund auf Länder und Gemeinden 

übertragenen Umsatzsteuereinnahmen gegenüber 
dem Jahr  2020 um 1,7  Mrd.  Euro (Länder) bezie-
hungsweise 0,5  Mrd.  Euro (Gemeinden). Dennoch 
werden die Einnahmen von Ländern und Gemein-
den in diesem Jahr bereits um 7,0 Prozent (Länder) 
beziehungsweise um 5,0 Prozent (Gemeinden) über 
dem Niveau des Jahres 2019 liegen. Die Abgabe von 
Umsatzsteuerfestbeträgen zusammen mit den be-
reits oben angeführten Einnahmeausfällen durch 
den Abbau des Solidaritätszuschlags und steigende 
EU-Abführungen führen dazu, dass die Steuerein-
nahmen des Bundes im Jahr  2021 unter dem Ni-
veau des Jahres 2019 liegen werden – voraussicht-
lich um 7,2 Prozent.

Auch im Jahr  2022 erreichen die Einnahmen des 
Bundes trotz eines überproportionalen Wachstums 
voraussichtlich noch nicht ganz das Niveau des 
Jahrs 2019 (99,8 Prozent).
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Im verbleibenden Schätzzeitraum bis zum 
Jahr 2026 wachsen die Steuereinnahmen insgesamt 
sowie die Steuereinnahmen der Gebietskörper-
schaften relativ gleichlaufend an und werden ins-
gesamt voraussichtlich um 23,6 Prozent über dem 
Niveau des Jahres 2019 liegen (Bund: +17,2 Prozent; 
Länder: +26,7 Prozent; Gemeinden: +26,8 Prozent).

Entwicklung der Steuerquote

Die Steuereinnahmen insgesamt sind im Jahr 2020 
mit -7,5  Prozent stärker zurückgegangen als 
das nominale BIP (-3,0  Prozent). Damit verrin-
gerte sich auch die Steuerquote gegenüber dem 
Vorkrisenjahr  2019 um 1,04  Prozentpunkte von 
23,01 Prozent auf 21,97 Prozent. Aufgrund des be-
trächtlichen Zuwachses der Steuereinnahmen im 
Jahr  2021, der erheblich über dem Zuwachs des 
nominalen BIP liegen dürfte, wird auch mit ei-
nem spürbaren Wiederanstieg der Steuerquote auf 
22,84  Prozent gerechnet. Ausgehend von der star-
ken Basis wird die Zunahme der Steuereinnahmen 
im Jahr 2022 voraussichtlich unter dem Anstieg des 
nominalen BIP liegen, sodass auch die Steuerquote 
dann auf 22,44  Prozent zurückgehen dürfte. Ab 
dem Jahr 2023 werden wieder höhere Zuwachsra-
ten als beim nominalen BIP erwartet. Damit steigt 
die Steuerquote voraussichtlich bis auf 23,40  Pro-
zent im Jahr 2026.

Aufkommensentwicklung einzelner 
Steuerarten

Grundsätzlich wird die Entwicklung des Steuer-
aufkommens im Schätzzeitraum von der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung beeinflusst. Die Ab-
hängigkeit der einzelnen Steuerarten von der 
Konjunkturentwicklung ist jedoch unterschied-
lich stark ausgeprägt. Neben der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung beeinflussen auch die umfang-
reichen steuerlichen Maßnahmen zur Bewältigung 
der Corona-Krise die Einnahmeentwicklung. Dies 
zeigt der Überblick über die Erwartungen des 

Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ für einige auf-
kommensstarke Steuerarten im Vergleich zur Ent-
wicklung des nominalen BIP und der Steuern ins-
gesamt (s. a. Tabelle 4 und Abbildung 4). Durch die 
Corona-Krise und die Maßnahmen zu ihrer Bewäl-
tigung waren im Jahr 2020 die Einnahmen aufkom-
mensstarker Steuerarten gegenüber dem Jahr 2019 
beträchtlich zurückgegangen: bei den Steuern vom 
Umsatz z. B. um 9,8 Prozent. Hier wird nunmehr so-
wohl im Jahr 2021 als auch im Jahr 2022 ein deutli-
cher Anstieg der Einnahmen gegenüber dem jewei-
ligen Vorjahr erwartet. Dies liegt für das Jahr 2021 
auch an der schwachen Basis im Jahr 2020, die über 
die unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen der 
Pandemie hinaus wegen der temporären Umsatz-
steuersatzsenkung im 2. Halbjahr und anderer Un-
terstützungsmaßnahmen für Unternehmen (wie 
z. B. Stundungen) niedriger war, und kommt trotz 
der durch die Verschiebung des Fälligkeitstermins 
der Einfuhrumsatzsteuer verursachten einmaligen 
Einnahmeausfälle zustande. Der weitere deutli-
che Anstieg im Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021 
ist vor allem auf die gemäß der Herbstprojektion 
der Bundesregierung zu erwartende spürbare Er-
holung der relevanten gesamtwirtschaftlichen 
Aggregate, insbesondere des privaten Konsums, 
zurückzuführen.

Auffällig sind auch die für das Jahr  2021 erwarte-
ten kräftigen Aufkommenssteigerungen gegenüber 
dem Jahr  2020 bei den gewinnabhängigen Steu-
ern. Sie liegen teils über dem in der Herbstprojek-
tion  2021 erwarteten Anstieg der Unternehmens- 
und Vermögenseinkommen. Das Aufkommen der 
Körperschaftsteuer steigt nach dem Rückgang 
der Einnahmen im Jahr  2020 um 24,2  Prozent im 
Jahr  2021 voraussichtlich um 60,3  Prozent und 
schließt damit an die Entwicklung der Vorkrisen-
zeit an. Hier wiederholt sich eine bereits im Kon-
text der Finanzkrise zu beobachtende Entwicklung, 
wonach das Aufkommen dieser Steuer sehr stark 
auf Änderungen der gesamtwirtschaftlichen Dyna-
mik reagiert.
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Entwicklung der Einnahmen aus verschiedenen Steuerarten und des nominalen BIP 
Index, Basis 2020 = 100

Entwicklung der Einnahmen aus verschiedenen Steuerarten und des nominalen BIP 
im Schätzzeitraum
Index, Basis 2020 = 100

1 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag und Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen basierend auf Zahlen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“
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2021 2022 2023 2024 2025 2026

Nominales BIP 105,6 112,3 116,0 119,0 122,2 125,3

Steuern insgesamt 109,8 114,8 119,3 124,2 128,9 133,5

Steuern vom Umsatz 112,3 123,4 128,5 132,2 135,5 139,0

Lohnsteuer 104,1 110,3 116,2 122,2 128,4 135,5

Veranlagte Einkommensteuer 117,5 110,3 117,2 126,6 134,5 141,6

Kapitalertragsteuern1 118,4 112,3 116,6 125,1 128,1 131,5

Körperschaftsteuer 160,3 160,5 157,8 167,9 178,4 184,4

Gewerbesteuer 123,2 126,3 130,1 138,6 147,1 152,1

Übrige Steuern 97,4 100,2 102,2 103,5 105,2 106,9

1 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag und Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge.
Quelle: Arbeitskreis “Steuerschätzungen”

Tabelle 4



Analysen und Berichte Monatsbericht des BMF 
Dezember 2021

A
na

ly
se

n 
un

d 
Be

ric
ht

e

Ergebnisse der Steuerschätzung vom 9. bis 11. November 2021

Vergleich mit der 
vorangegangenen Schätzung 
vom Mai 2021

Abweichungen der Steuerein-
nahmen insgesamt und der Ein-
nahmen der Gebietskörperschaften

Die Entwicklung der Steuereinnahmen verlief in 
den vergangenen Monaten wesentlich günstiger 
als noch im Mai  2021 erwartet. Insbesondere hie-
raus resultierte eine beträchtliche Erhöhung der 
Schätzansätze für viele Steuerarten durch den Ar-
beitskreis „Steuerschätzungen“. Somit werden in 
allen Schätzjahren insgesamt sowie auch für Bund, 

Länder und Gemeinden höhere Einnahmen pro-
gnostiziert als noch im Mai 2021 geschätzt.

Gegenüber dem Ergebnis der Steuerschätzung 
vom Mai 2021 wurde der Schätzansatz des Arbeits-
kreises „Steuerschätzungen“ für das Jahr  2021 um 
38,5 Mrd. Euro erhöht (s. a. Abbildung 5).3 Auch in 
den Jahren  2022 bis  2025 werden gegenüber der 
Mai-Steuerschätzung Mehreinnahmen zwischen 
33,6 Mrd. Euro und 36,8 Mrd. Euro erwartet.

3 Eine Zusammenstellung der Abweichungen des Ergebnisses 
der Steuerschätzung November 2021 vom Ergebnis der 
vorhergehenden Steuerschätzung Mai 2021 für die Steuern 
insgesamt sowie für die Gebietskörperschaften ist in 
Anlage 2 der Pressemitteilung des BMF zur 161. Sitzung 
des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ zu finden unter: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20211223

Abweichung des Ergebnisses der Steuerschätzung November 2021
vom Ergebnis der Steuerschätzung Mai 2021

in Mrd. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen basierend auf Zahlen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“
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Abweichungen des Ergebnisses der Steuerschätzung November 2021 vom Ergebnis der 
Steuerschätzung Mai 2021 nach Steuerarten 
in Mio. Euro

Unterschiede zwischen Bund, Ländern und Ge-
meinden ergeben sich aus der Anpassung der 
Schätzansätze bei den einzelnen Steuerarten, an 
denen die Gebietskörperschaften zu jeweils ver-
schiedenen Anteilen partizipieren. Der Unter-
schied in der Verteilung der Steuereinnahmen vom 
Jahr 2021 auf das Jahr 2022 ergibt sich vor allem aus 
den höheren Umsatzsteueranteilen, die den Län-
dern im Jahr  2021 zulasten des Bundes durch die 
Änderung der Umsatzsteuerverteilung zugewiesen 
wurden.

Abweichungen nach Steuerarten

Die Abweichungen im Schätzansatz Novem-
ber  2021 gegenüber dem Ansatz vom Mai  2021 
lassen sich bei den einzelnen Steuerarten auf Än-
derungen in der erwarteten Entwicklung der ge-
samtwirtschaftlichen Bemessungsgrundlagen und 
geänderte Erwartungen zur weiteren Einnahme-
entwicklung aufgrund der aktuellen Kassenent-
wicklung zurückführen. Neu zu berücksichtigende 
Steuerrechtsänderungen hatten nur einen relativ 
geringen Einfluss auf das Ergebnis. Eine Übersicht 
zu den Abweichungen bei den wichtigsten Steuer-
arten bietet Tabelle 5.
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2021 2022 2023 2024 2025

Lohnsteuer 6.650 6.700 6.600 5.900 5.200

veranlagte Einkommensteuer 8.150 4.050 3.600 3.250 3.300

nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 2.550 1.750 1.950 2.200 2.200

Abgeltungsteuer auf Zins- u. Veräußerungserträge 2.000 900 1.000 1.050 1.100

Körperschaftsteuer 10.750 10.100 7.350 7.450 8.500

Steuern vom Umsatz 1.100 5.250 6.900 7.700 8.150

Gewerbesteuer 5.300 4.600 1.900 1.700 2.800

Bundessteuern zusammen -438 446 1.286 1.086 1.596

Energiesteuer -2.100 -1.700 -1.350 -1.500 -1.700

Stromsteuer -70 -70 -70 -70 -70

Tabaksteuer 100 1.090 1.760 1.890 2.730

Versicherungsteuer 70 90 110 130 150

Solidaritätszuschlag 1.450 1.150 1.100 1.050 1.050

Kraftfahrzeugsteuer -75 -150 -300 -450 -600

übrige Bundessteuern 187 36 36 36 36

Ländersteuern zusammen 2.238 2.436 2.453 2.463 2.474

Gemeindesteuern (ohne Gewerbesteuer) 279 514 624 729 839

Zölle -100 100 100 100 100

Steuereinnahmen insgesamt 38.479 36.846 33.763 33.628 36.259

Quelle: Arbeitskreis „Steuerschätzungen”

Tabelle 5
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Ergebnisse der Steuerschätzung vom 9. bis 11. November 2021

Fazit

Die Einnahmeerwartungen für die Jahre  2021 
bis 2025 wurden in der aktuellen Schätzung im Ver-
gleich zur Schätzung vom Mai 2021 durchschnitt-
lich um rund 36  Mrd.  Euro p.  a. angehoben. Zu-
grunde liegt dem eine noch im Mai unerwartet 
schnelle Erholung der Steuereinnahmen, insbe-
sondere bei den gewinnabhängigen Steuern. Auch 
die Erwartungen für das Lohnsteueraufkommen 
wurden beträchtlich angehoben. Der Schätzansatz 
für das Umsatzsteueraufkommen hingegen wurde 

gegenüber der Mai-Schätzung nur marginal um 
0,4  Prozent erhöht. Dies verdeutlicht, dass die ge-
genüber der Frühjahrsprojektion  2021 höhere In-
flationsrate für die deutliche Anhebung des Schätz-
ansatzes gegenüber der Mai-Steuerschätzung keine 
Rolle gespielt hat.

Trotz der Corona-Krise ist Deutschland zu Beginn 
der 20.  Legislaturperiode hinsichtlich der Steuer-
einnahmen finanziell gut aufgestellt für die anste-
henden finanzpolitischen Herausforderungen.
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Status quo – Beweggründe 
für eine Anpassung der 
steuerlichen Regelungen für 
Menschen mit Behinderungen

Menschen mit Behinderungen entstehen in der 
Regel behinderungsbedingte Mehraufwendun-
gen. Steuerlich können diese Mehraufwendun-
gen, wenn sie nicht von dritter Seite ersetzt wer-
den, als außergewöhnliche Belastungen nach § 33 
des Einkommensteuergesetzes (EStG) berücksich-
tigt werden.

Außergewöhnliche Belastungen sind steuerlich be-
rücksichtigungsfähige Aufwendungen. Sie sind da-
durch gekennzeichnet, dass sie nicht die überwie-
gende Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse und des 
gleichen Familienstands betreffen und zwangsläu-
fig entstehen. Hierbei kann es sich z. B. um Aufwen-
dungen für die Behandlung einer Krankheit oder 

Behinderung, Kurkosten, behinderungsbedingte 
Umbauaufwendungen oder die Aufwendungen zur 
Beseitigung von Unwetterschäden handeln. Erfül-
len Aufwendungen diese Voraussetzungen, füh-
ren sie zu einer Ermäßigung bei der Einkommen-
steuer, soweit ihre Höhe die zumutbare Belastung 
übersteigt.

Die zumutbare Belastung 
ist abhängig von der Höhe des Gesamtbe-
trags der Einkünfte, vom Familienstand und 
der Zahl der Kinder. Sie wird anhand gestaf-
felter Prozentsätze individuell ermittelt (§ 33 
Abs. 3 EStG).

Als Sonderregelung besteht bei der steuerlichen 
Anerkennung außergewöhnlicher Belastungen 
folgende Möglichkeit: Für behinderungsbedingte 
Mehraufwendungen, die für die Hilfe bei den ge-
wöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden 

Änderungen durch das Gesetz zur Erhöhung 
der Behinderten-Pauschbeträge

 ● Eine Aufgabe in der 19. Legislaturperiode war es, eine Anpassung des steuerlichen Behinder-
ten-Pauschbetrags zu prüfen. Der Prüfauftrag hat Eingang in das Gesetz zur Erhöhung der 
Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen vom 9. De-
zember 2020 gefunden, welches im Jahr 2021 in Kraft getreten ist.

 ● Das Gesetz umfasst nicht nur die Verdopplung des Behinderten-Pauschbetrags. Es enthält auch 
ein Maßnahmenbündel im Kontext der verbesserten steuerlichen Anerkennung der Aufwen-
dungen von Menschen mit Behinderungen sowie für die Leistungen von pflegenden Angehöri-
gen in der häuslichen Pflege.

 ● Auch wurden mit dem Gesetzgebungsvorhaben Verfahrensabläufe wesentlich vereinfacht und 
Nachweispflichten abgebaut. Dies führt für alle Beteiligten zu spürbaren Entlastungen.

 ● Insbesondere für Menschen mit Behinderungen sollen die steuerlichen Verbesserungen auch 
einen Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe und zur Unterstützung leisten.
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Änderungen durch das Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge

Verrichtungen des täglichen Lebens, für die Pflege 
sowie für einen erhöhten Wäschebedarf entste-
hen, kann anstelle einer Steuerermäßigung nach 
§  33  EStG ein Behinderten-Pauschbetrag nach 
§  33b Abs.  1  EStG geltend gemacht werden. Der 
Pauschbetrag soll Menschen mit Behinderungen 
den Einzelnachweis dieser behinderungsbedingt 
entstandenen Mehraufwendungen ersparen. Für 
die Inanspruchnahme des Pauschbetrags genügt 
daher die Feststellung einer Behinderung, ohne 
dass es eines konkreten Nachweises der tatsächlich 
entstandenen behinderungsbedingten Mehrauf-
wendungen des täglichen Lebens bedarf.

Die Prüfung einer Anpassung der pauschalen Steu-
erfreibeträge für Menschen mit Behinderungen 
war eine der steuerlichen Aufgaben in der 19. Le-
gislaturperiode. Die Ergebnisse dieser Prüfung 
wurden mit dem Gesetz zur Erhöhung der Behin-
derten-Pauschbeträge und zur Anpassung weite-
rer steuerlicher Regelungen vom 9. Dezember 2020 
(Bundesgesetzblatt I S. 2770) umgesetzt.

Das Gesetz enthält neben den Anpassungen und 
Vereinfachungen bei der steuerlichen Berücksich-
tigung behinderungsbedingter Mehraufwendun-
gen auch Verbesserungen bei der Anerkennung 
von Aufwendungen, die pflegenden Angehörigen 
bei der häuslichen Pflege von pflegebedürftigen 
Personen entstehen können.

Überblick über die 
steuerlichen Änderungen

Das Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pausch-
beträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher 
Regelungen umfasst insbesondere die folgenden 
Maßnahmen, die im Jahr  2021 in Kraft getreten 
sind:

 ● die Verdopplung der Höhe der bestehenden 
Behinderten-Pauschbeträge,

 ● die Aktualisierung der Systematik der Behin-
derten-Pauschbeträge, wodurch nunmehr 

bereits ab einem Grad der Behinderung von 
mindestens 20 ein Pauschbetrag geltend ge-
macht werden kann,

 ● der Verzicht auf die bislang geltenden zusätzli-
chen Anspruchsvoraussetzungen zur Gewäh-
rung eines Behinderten-Pauschbetrags bei 
einem Grad der Behinderung kleiner als 50,

 ● die Einführung einer behinderungsbedingten 
Fahrtkostenpauschale,

 ● die Anhebung des bestehenden Pflege-Pausch-
betrags von 924 Euro auf 1.800 Euro und

 ● die Einführung von Pflege-Pauschbeträgen für 
den Pflegegrad 2 und Pflegegrad 3.

Änderungen beim 
Behinderten-Pauschbetrag 
(§ 33b Abs. 1 bis 3 EStG)

Bedeutung des Behinderten-
Pauschbetrags

Um Menschen mit Behinderungen den Einzel-
nachweis ihrer behinderungsbedingten Mehrauf-
wendungen für die Hilfe bei den gewöhnlichen 
und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen 
des täglichen Lebens, für die Pflege sowie für einen 
erhöhten Wäschebedarf zu ersparen, besteht als 
Sonderregelung zu § 33 EStG die Möglichkeit, an-
stelle eines Einzelnachweises typisierende Pausch-
beträge nach § 33b EStG in Anspruch zu nehmen.

Der Behinderten-Pauschbetrag (§ 33b Abs. 1 EStG) 
dient der Vereinfachung im steuerlichen Mas-
senverfahren. Der Pauschbetrag umfasst die Auf-
wendungen für die sogenannten Verrichtungen 
des täglichen Lebens (z.  B. Aufwendungen für die 
Körperpflege, Hygieneartikel oder Pflegeleistun-
gen). Für diese Aufwendungen kann anstelle ei-
ner Steuerermäßigung nach § 33 EStG der Behin-
derten-Pauschbetrag geltend gemacht werden. 
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Das mühsame Sammeln und Vorhalten von Ein-
zelbelegen ist dann nicht erforderlich. Der Pausch-
betrag kommt unabhängig von der Höhe der tat-
sächlich entstandenen Aufwendungen zum Ansatz. 
Durch diesen Nachweisverzicht entfällt für Men-
schen mit Behinderungen Aufwand bei der Erstel-
lung ihrer Einkommensteuererklärung sowie für 
das zuständige Finanzamt Aufwand bei der späte-
ren Bearbeitung der Einkommensteuererklärung. 
Lediglich der Nachweis der Behinderung wird für 
den Behinderten-Pauschbetrag benötigt. Dies kann 
der Feststellungsbescheid der nach Sozialgesetz-
buch IX (SGB IX) zuständigen Behörde (z. B. des zu-
ständigen Versorgungsamts) sein oder bei einem 
Grad der Behinderung von weniger als 50 eine Be-
scheinigung dieser Behörde beziehungsweise bei 
einem Grad der Behinderung von mindestens  50 
der Schwerbehindertenausweis.

Beim Behinderten-Pauschbetrag handelt es sich 
stets um einen Jahresbetrag. Die Höhe des Behin-
derten-Pauschbetrags ist in §  33b Abs.  3  EStG in 
Abhängigkeit vom Grad der Behinderung geregelt. 
Entscheidend für die Höhe des Pauschbetrags ist 
jeweils der höchste festgestellte Grad der Behinde-
rung des jeweiligen Jahres. Es erfolgt keine monats-
bezogene Berechnung, auch wenn die Feststellung 
zum Grad der Behinderung nicht für das gesamte 
Kalenderjahr gilt.

Für alle übrigen behinderungsbedingten Aufwen-
dungen, die nicht vom Wahlrecht zum Behinder-
ten-Pauschbetrag umfasst sind, gilt die allgemeine 
Vorschrift zur Berücksichtigung von außerge-
wöhnlichen Belastungen gemäß §  33  EStG. Diese 
Aufwendungen führen zu einer Ermäßigung der 
Einkommensteuer, soweit die Aufwendungen für 
die außergewöhnlichen Belastungen insgesamt 
die Höhe der zumutbaren Belastung (§  33 Abs.  3 
Satz 1 EStG) übersteigen.

Die Ermäßigung der Einkommensteuer 
durch Aufwendungen für außergewöhnliche 
Belastungen funktioniert stark vereinfacht 
wie folgt:

Ein Steuerpflichtiger hatte im Jahr 2020 Auf-
wendungen für außergewöhnliche Belastun-
gen in Höhe von 3.000 Euro. Die Höhe seiner 
zumutbaren Belastung beträgt 1.000 Eu-
ro. Sein zu versteuerndes Einkommen verrin-
gert sich dadurch um 2.000 Euro. Das heißt, 
in dieser Höhe wird sein Einkommen von der 
Einkommensbesteuerung für 2020 freige-
stellt, weil ihm wegen seiner außergewöhnli-
chen Belastungen in diesem Jahr tatsächlich 
weniger Mittel zur freien Verfügung gestan-
den haben. Der Behinderten-Pauschbetrag 
führt gleichermaßen zu einer Minderung 
des zu versteuernden Einkommens. Aller-
dings wird der Pauschbetrag in voller Hö-
he – ohne Berücksichtigung der zumutbaren 
Belastung – angesetzt.

Die Höhe der Einkommensteuer für das zu 
versteuernde Einkommen wird mittels Ein-
kommensteuertarifformeln nach § 32a 
Abs. 1 EStG berechnet. Der Tarifverlauf ist 
progressiv ausgestaltet: Der Eingangssteuer-
satz beträgt 14 Prozent und der Höchststeu-
ersatz 45 Prozent.

Anpassungen der Regelungen zum 
Behinderten-Pauschbetrag

Damit der Behinderten-Pauschbetrag auch zu-
künftig seine Vereinfachungsfunktion erfüllen 
kann, wurde die in Abhängigkeit vom Grad der 
Behinderung geregelte Höhe des Behinderten-
Pausch betrags ab dem Jahr  2021 prozentual ein-
heitlich um jeweils 100  Prozent angehoben. Zu-
gleich wurde die veraltete Systematik aktualisiert. 
Dadurch kann ab dem Jahr 2021 bereits ab einem 
Grad der Behinderung von mindestens 20 ein Be-
hinderten-Pauschbetrag geltend gemacht werden. 
Bislang war dies erst ab einem Grad der Behinde-
rung von mindestens 25 der Fall.
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Änderungen durch das Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge

Außerdem wurden die Anspruchsvoraussetzun-
gen reduziert und zeitgemäß ausgestaltet: Ganz 
konkret wurde das Verfahren für die Steuerpflich-
tigen vereinfacht, deren Grad der Behinderung 
nicht mindestens 50 beträgt. Bislang konnte diese 
Gruppe den Behinderten-Pauschbetrag nur dann 
geltend machen, wenn sie neben dem Grad der Be-
hinderung bestimmte Zusatzvoraussetzungen er-
füllte. In dieser Konstellation musste aufgrund der 
Behinderung entweder ein gesetzlicher Anspruch 
auf eine Rente beziehungsweise andere laufende 
Bezüge bestehen oder alternativ musste die Behin-
derung zu einer dauernden Einbuße der körperli-
chen Beweglichkeit geführt haben oder durch eine 
typische Berufskrankheit entstanden sein. Diese 
Zusatzvoraussetzungen waren historisch bedingt. 
Aus Gründen der Steuervereinfachung sind sie ab 
dem Jahr 2021 ersatzlos entfallen. Im Ergebnis ha-
ben damit alle Steuerpflichtigen mit Behinderun-
gen die Möglichkeit, ab einem Grad der Behinde-
rung von mindestens 20 die Inanspruchnahme des 
Behinderten-Pauschbetrags zu wählen.

Die Höhe des Behinderten-Pauschbetrags ab dem 
Jahr 2021 ist in Tabelle 1 dargestellt.

Der erhöhte Behinderten-Pauschbetrag von 
7.400 Euro (§ 33b Abs. 3 Satz 3 EStG) ist der einzige 
Behinderten-Pauschbetrag, der an Zusatzvoraus-
setzungen in Form von bestimmten Merkzeichen 
geknüpft ist. Er kann unabhängig vom Grad der Be-
hinderung und den genannten Merkzeichen auch 
von Steuerpflichtigen mit dem Pflegegrad 4 oder 5 
geltend gemacht werden.

Einführung einer 
behinderungsbedingten 
Fahrtkostenpauschale (§ 33 
Abs. 2a EStG)

Menschen mit Behinderungen können bei Ein-
schränkungen ihrer körperlichen Beweglichkeit 
Aufwendungen für behinderungsbedingte Fahrt-
kosten entstehen. Bislang war die Anerkennung 
einer Steuerermäßigung nach §  33  EStG für diese 
Fahrtkosten innerhalb bestimmter Maximalbe-
träge nur auf der Grundlage eines individuel-
len Einzelnachweises möglich. Ab dem Jahr  2021 
wurde die in den BMF-Schreiben vom 29.  Ap-
ril 1996 (Bundessteuerblatt I S. 446) und vom 21. No-
vember 2001 (Bundessteuerblatt I S. 868) geregelte 

Höhe des Behinderten-Pauschbetrags ab dem Jahr 2021

Grad der Behinderung von mindestens Höhe des Pauschbetrags pro Jahr

20 384 Euro

30 620 Euro

40 860 Euro

50 1.140 Euro

60 1.440 Euro

70 1.780 Euro

80 2.120 Euro

90 2.460 Euro

100 2.840 Euro

100 und Merkzeichen „Bl“ (Blindheit), „TBl“ 
(Taubblindheit) oder „H“ (Hilflosigkeit)

7.400 Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Anerkennung von Fahrtkosten von Menschen mit 
Behinderungen als behinderungsbedingte Fahrt-
kostenpauschale in das Einkommensteuergesetz 
aufgenommen (§  33 Abs.  2a  EStG). Eines konkre-
ten Einzelnachweises der tatsächlichen Fahrtkos-
ten bedarf es dadurch nicht mehr. Die Pauschale 
hat abgeltende Wirkung, d. h. anstelle oder zusätz-
lich zu der Pauschale sind keine weiteren behinde-
rungsbedingten Fahrtkosten als außergewöhnliche 
Belastungen berücksichtigungsfähig.

Die neue Pauschale können alle Steuerpflichtigen 
mit Behinderungen beantragen, wenn sie die ent-
sprechenden Voraussetzungen erfüllen. Eltern mit 
einem Kind mit Behinderungen können die Pau-
schale ebenfalls nutzen, wenn sie die Pauschale von 
ihrem Kind auf sich übertragen. Die Anspruchsvo-
raussetzungen und die Höhe der behinderungs-
bedingten Fahrtkostenpauschale sind in Tabelle  2 
dargestellt.

Sollten die Anspruchsvoraussetzungen für beide 
Pauschalbeträge erfüllt sein, wird die höhere Pau-
schale gewährt. Die Höhe der behinderungsbeding-
ten Fahrtkostenpauschale fließt in die Berechnung 
der außergewöhnlichen Belastungen nach §  33 
Abs. 1 EStG unter Berücksichtigung der zumutba-
ren Belastung ein.

Im Ergebnis vereinfacht sich mit der Einführung 
der behinderungsbedingten Fahrtkostenpauschale 
das bisherige Verfahren für alle Beteiligten und 
führt zu spürbaren Erleichterungen.

Änderungen beim Pflege-
Pauschbetrag (§ 33b 
Abs. 6 EStG)

Bedeutung des Pflege-
Pauschbetrags

Mit dem Steuerreformgesetz 1990 vom 25. Juli 1988 
(Bundesgesetzblatt  I S.  1093) wurde der Pflege-
Pausch betrag eingeführt (§  33b Abs.  6  EStG). Er 
stärkt die häusliche Pflege und erkennt die vielfälti-
gen Belastungen, welche die persönliche Pflege einer 
schwerstpflegebedürftigen Person mit sich bringt, in 
angemessenem Rahmen auch steuerlich an.

Der Pflege-Pauschbetrag soll pflegenden Angehö-
rigen Erleichterung verschaffen, indem auf Auf-
zeichnungen und Belege verzichtet wird. Denn die 
persönliche Pflege einer ständig pflegebedürfti-
gen Person bringt neben leicht nachweisbaren fi-
nanziellen Aufwendungen auch eine Vielzahl von 
Belastungen mit sich, die schwer oder gar nicht 
zu belegen sind. Der Zweck des Pflege-Pauschbe-
trags beschränkt sich daher darauf, den Nachweis 
zu erleichtern. Ein Nachweis der tatsächlich ent-
standenen Aufwendungen ist mithin bei Inan-
spruchnahme des Pflege-Pauschbetrages nicht er-
forderlich. Er ist hingegen nötig, wenn anstelle des 
Pflege-Pauschbetrags eine Steuerermäßigung nach 
§ 33 EStG beantragt wird.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Pfle-
ge-Pauschbetrags ist, dass die Pflege der pflegebe-
dürftigen Person persönlich in der eigenen oder in 

Anspruchsvoraussetzungen und Höhe der behinderungsbedingten Fahrtkostenpauschale Tabelle 2

Grad der Behinderung von 
mindestens Merkzeichen

Höhe der behinderungsbedingten 
Fahrtkostenpauschale

70 „G“ (erhebliche Gehbehinderung) 900 Euro

80 -

- „aG“ (außergewöhnliche Gehbehinderung)
„Bl“ (Blindheit)

„TBl“ (Taubblindheit)
„H“ (Hilflosigkeit)

4.500 Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Änderungen durch das Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge

der Wohnung der pflegebedürftigen Person durch-
geführt wird. Die Pflege kann beispielsweise in der 
Hilfeleistung bei Verrichtungen des täglichen Le-
bens bestehen. Verrichtungen in diesem Sinne be-
ziehen sich auf den Bereich der Körperpflege, der 
Ernährung, der Mobilität und der hauswirtschaftli-
chen Versorgung. Ebenso gehören betreuende oder 
die Pflegeperson anleitende Unterstützungsleis-
tungen dazu.

Eine weitere Voraussetzung ist, dass der oder die 
pflegende Steuerpflichtige für die häuslichen Pfle-
geleistungen keine Einnahmen erhält.

Einnahmen 
im Sinne des § 33b Abs. 6 EStG sind grund-
sätzlich sämtliche der pflegebedürftigen 
Person im Zusammenhang mit der Pfle-
ge zufließenden Einnahmen, sei es als Pfle-
gevergütung oder als Ersatz für eigene Auf-
wendungen der pflegebedürftigen Person. 
Zu diesen Einnahmen zählt jedoch nicht das 
Pflegegeld, das die Eltern eines Kindes mit 
Behinderungen erhalten.

Wird die pflegebedürftige Person von mehreren 
Steuerpflichtigen gepflegt, wird der Pflege-Pausch-
betrag nach der Anzahl der Pflegepersonen geteilt.

Anpassungen beim Pflege-
Pauschbetrag

Aufgrund des veränderten Altersaufbaus in der Ge-
sellschaft hat die Zahl der Pflegebedürftigen in den 
vergangenen Jahren stark zugenommen. Um einen 
steuerlichen Beitrag zur Anerkennung der häusli-
chen Pflege zu leisten, wurde der Pflege-Pauschbe-
trag ab dem Jahr 2021 angehoben und gleichzeitig 
die Systematik grundlegend umgestellt.

Bislang war Voraussetzung für die Anerkennung 
des Pflege-Pauschbetrags der Nachweis des Merk-
zeichens „H“ (Hilflosigkeit) der pflegebedürftigen 
Person. Dem Merkzeichen  „H“ waren aus Verein-
fachungsgründen und zur Vermeidung von büro-
kratischen Zusatzaufwänden der Pflegegrad 4 und 
Pflegegrad 5 beziehungsweise die bisherige Pflege-
stufe III gleichgestellt.

Nunmehr kann ein Pflege-Pauschbetrag in Abhän-
gigkeit vom Pflegegrad unter Angabe der Identi-
fikationsnummer der pflegebedürftigen Person 
beantragt werden. Der nach dem Pflegegrad gestaf-
felte Pflege-Pauschbetrag beträgt ab dem Jahr 2021

 ● bei Pflegegrad 2: 600 Euro,

 ● bei Pflegegrad 3: 1.100 Euro und

 ● bei Pflegegrad 4 oder Pflegegrad 5: 1.800 Euro.

Der Pflege-Pauschbetrag wird unverändert auch 
gewährt, wenn es sich um die häusliche Pflege ei-
nes Menschen mit Behinderungen und dem Merk-
zeichen „H“ (Hilflosigkeit) handelt.

Fazit

Das Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pausch-
beträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher 
Regelungen vom 9. Dezember 2020 (Bundesgesetz-
blatt  I S.  2770) leistet einen wesentlichen Beitrag 
zur Steuervereinfachung und Nachweiserleichte-
rung und führt dadurch zu spürbaren Entlastun-
gen, z.  B. beim Ausfüllen der Einkommensteuer-
erklärung oder bei der späteren Bearbeitung und 
Prüfung der Erklärung durch das zuständige Fi-
nanzamt. Für viele Menschen mit Behinderun-
gen sind die Verbesserungen bei der steuerlichen 
Anerkennung von behinderungsbedingten Mehr-
aufwendungen zusätzlich eine wirkliche Hilfe im 
Alltag. Sie leisten insoweit einen Beitrag zur gesell-
schaftlichen Teilhabe.
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Überblick zur aktuellen Lage
Wirtschaft

 ● Das Verarbeitende Gewerbe verzeichnete im Oktober zwar spürbare Zuwächse im Vormonatsvergleich, 
die weltweiten Lieferengpässe sind jedoch noch nicht überwunden und dürften das wirtschaftliche Ge-
schehen zunächst weiter belasten.

 ● Auch der Einzelhandel bekam zuletzt die Auswirkungen gestörter Lieferketten verstärkt zu spüren. 
Sorgen angesichts des Wiederanstiegs der Corona-Infektionen minderten zudem in den kontaktinten-
siven Dienstleistungsbereichen den über den Sommer zurückgekehrten Optimismus wieder spürbar. Die 
Aussichten beim privaten Konsum zum Ende des laufenden Jahres sind daher verhalten. Allerdings wirkt 
die fortgesetzt positive Entwicklung am Arbeitsmarkt stützend.

 ● Die Inflationsrate, also die Veränderung des Verbraucherpreisindex gegenüber dem Vorjahresmonat, stieg 
im November auf deutlich erhöhtem Niveau weiter und übertraf die Marke von 5 Prozent. Maßgeblicher 
Treiber gegenüber dem Vorjahreszeitraum war unverändert die Entwicklung der Energiepreise. Zuletzt 
waren an den weltweiten Märkten für Energiegüter – wohl auch vor dem Hintergrund der Sorge um die 
Ausbreitung der Omikron-Virusvariante – tendenziell Preisrückgänge zu verzeichnen.

Finanzen

 ● Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich im Zeitraum von Januar bis November 2021 auf rund 
277,3 Mrd. Euro. Damit lagen die Einnahmen um 5,0 Prozent (rund +13,3 Mrd. Euro) über dem entspre-
chenden Vorjahresniveau, aber immer noch um rund 28,9 Mrd. Euro unter dem Niveau im gleichen 
Zeitraum des Jahres 2019. Die Steuereinnahmen (inklusive der EU-Eigenmittelabflüsse) stiegen bis No-
vember 2021 um 7,3 Prozent (rund +17,4 Mrd. Euro) gegenüber der Vorjahresperiode. Die Einnahmen aus 
der Einkommen- und Körperschaftsteuer wuchsen dabei um 13,6 Prozent (rund +15,4 Mrd. Euro) an. Die 
Einnahmen aus Steuern vom Umsatz stiegen um 16,3 Prozent (rund +14,2 Mrd. Euro).

 ● Die Ausgaben des Bundeshaushalts beliefen sich von Januar bis November 2021 auf rund 444,9 Mrd. Euro 
und lagen damit um 11,9 Prozent (rund +47,3 Mrd. Euro) über dem entsprechenden Vorjahresniveau. 
Im Zeitraum von Januar bis November 2021 wies der Bundeshaushalt ein Finanzierungsdefizit von 
167,6 Mrd. Euro auf.

 ● Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) lagen im November 2021 um 15,4 Prozent über 
dem Ergebnis vom November 2020. Der Einnahmezuwachs war überwiegend auf das Plus bei den Gemein-
schaftsteuern (+17,7 Prozent) zurückzuführen. Unter anderem waren bei der Lohnsteuer, den Steuern vom 
Umsatz, der veranlagten Einkommensteuer sowie der Körperschaftsteuer teils beträchtliche Steigerungen 
gegenüber dem Vorjahresmonat festzustellen. Dies dürfte auch die wirtschaftliche Erholung widerspiegeln, 
die im 2. und 3. Quartal 2021 zu verzeichnen war. Das Aufkommen aus den Bundessteuern insgesamt lag im 
November 2021 um 3,1 Prozent unter dem entsprechenden Steueraufkommen im Vorjahresmonat, wesent-
lich bedingt durch die Teilabschaffung des Solidaritätszuschlags zum 1. Januar 2021.
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Pandemische Entwicklung 
ver zögert weiteren 
wirtschaftlichen Erholungs-
prozess

Der private Konsum erwies sich im Sommerhalb-
jahr als konjunkturelles Zugpferd. Im laufenden 
Schlussquartal des Jahres 2021 wird er jedoch von 
verschiedenen Seiten wieder ausgebremst: Die Lie-
ferengpässe, die seit Jahresbeginn die Entwicklung 
der Industrieproduktion bremsen, wirken sich 
auch auf den Einzelhandel aus. So gaben 78 Prozent 
der vom ifo  Institut befragten Einzelhändler im 
November an, dass nicht alle ihrer bestellten Waren 
geliefert worden seien; von den befragten Spielwa-
renhändlern betraf dies sogar alle. Auch dies ist eine 
angebotsseitige Folge der Corona-Pandemie. Die 
eng verzahnten globalen Lieferketten sind durch 
die Pandemie gestört und erholen sich nur mit Ver-
zögerung, auch weil wiederkehrende Ausbrüche 
und Eindämmungsmaßnahmen Produktion und 
Transport weltweit zwischenzeitlich immer wieder 
unterbrochen haben. So kommt es beispielsweise 
im Seehandel immer wieder zu neuen Unterbre-
chungen durch Quarantänemaßnahmen in einzel-
nen Häfen. Die Lieferschwierigkeiten dürften noch 
über den Winter andauern und neben der Industrie 
potenziell auch die Geschäfte im Handel belasten.

Die Pandemie wirkt sich am aktuellen Rand auch 
wieder vermehrt direkt auf das Verbraucherverhal-
ten in Deutschland aus: Im November 2021 waren 
die Menschen in Deutschland nach Mobilitätsana-
lysen auf Basis von Mobilfunkdaten des Statisti-
schen Bundesamts erstmals seit Juni  2021 wieder 
weniger unterwegs als vor der Corona-Pandemie. 
Dies dürfte aufgrund der hohen Infektionszah-
len auf Maßnahmen wie die vielerorts geltenden 
3G- oder 2G-Regelungen und regionale Schlie-
ßungen in bestimmten Branchen, wieder verstärkt 

genutztes Homeoffice sowie allgemeine freiwillige 
Kontaktreduzierungen zurückzuführen sein. Die 
vierte Pandemiewelle und die Sorgen um die neu 
aufgetretene Virusvariante Omikron schlugen sich 
auch im ifo Geschäftsklima für Handel und Dienst-
leistungen nieder. Dort waren im November je-
weils Rückgänge zu verzeichnen, da sich vor allem 
die Erwartungen der Befragten zu ihren kurzfristi-
gen Geschäftsaussichten verschlechterten.

Die Industrie startete dagegen positiv in das 
4. Quartal und konnte Produktion und Umsätze im 
Oktober gegenüber dem Vormonat steigern. Zwar 
war die Zahl der Auftragseingänge rückläufig, der 
Bestand an Aufträgen hatte jedoch erst im Septem-
ber ein neues Rekordniveau erreicht: Die Reich-
weite der Auftragsbestände lag bei über sieben Mo-
naten: So lange müssten die Betriebe ohne neu 
hinzukommende Bestellungen noch produzieren, 
um die vorhandenen Aufträge abzuarbeiten. Somit 
sind aus dem Verarbeitenden Gewerbe im Verlauf 
des nächsten Jahres kräftige konjunkturelle Im-
pulse zu erwarten.

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeinde-
steuern) lagen im November 2021 um 15,4 Prozent 
über dem Ergebnis vom November 2020. Der Ver-
gleich mit dem Vorjahresmonat ist dabei allerdings 
weiterhin von Sonderfaktoren beeinflusst – wie der 
temporären Senkung der Umsatzsteuersätze im 
Vorjahr (siehe Bericht zur Entwicklung der Steuer-
einnahmen in dieser Ausgabe). Ein beträchtlicher 
Teil des Zuwachses dürfte allerdings auch mit der 
wirtschaftlichen Erholung zusammenhängen, die 
sich im 2.  und 3.  Quartal dieses Jahres fortgesetzt 
hat. So lagen die Steuereinnahmen insgesamt im 
November 2021 um 7,3 Prozent höher als im No-
vember des Vorkrisenjahres  2019. In den Mona-
ten Januar bis November 2021 stieg das Steuerauf-
kommen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) um 
10,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Konjunkturentwicklung 
aus finanzpolitischer Sicht
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Gesamtwirtschaft/Einkommen

2020 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. Index

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

1. Q 21 2. Q 21 3. Q 21 1. Q 21 2. Q 21 3. Q 21

Bruttoinlandsprodukt¹

Vorjahrespreisbasis (verkettet) 102,3 -4,6 -1,9 +2,0 +1,7 -3,2 +10,4 +2,5 

Jeweilige Preise 3.368 -3,0 -0,2 +1,9 +4,2 -1,5 +11,5 +7,1 

Einkommen¹

Volkseinkommen 2.528 -3,1 +0,2 +1,6 +2,8 +0,3 +13,3 +6,8 

Arbeitnehmerentgelte 1.852 -0,2 -0,6 +0,7 +2,8 -0,4 +5,4 +4,4 

Unternehmens- und Vermö-
genseinkommen

676 -10,2 +2,2 +3,8 +2,8 +1,9 +41,5 +12,8 

Verfügbare Einkommen der 
privaten Haushalte

1.975 +0,8 -0,2 +0,9 +1,8 -0,7 +3,8 +2,7 

Bruttolöhne und -gehälter 1.509 -0,7 -0,9 +0,9 +3,2 -1,2 +6,0 +4,7 

Sparen der privaten Haushalte 327 +49,6 +15,5 -10,8 -26,0 +35,2 -14,8 -15,8

Außenhandel/Umsätze/
Produktion/ 

Auftragseingänge

2020 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. 

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr2

Sep 21 Okt 21
Zweimonats-
durchschnitt Sep 21 Okt 21

Zweimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. €)

Waren-Exporte 1.207 -9,1 -0,6 +4,1 +1,0 +7,2 +8,1 +7,7 

Waren-Importe 1.026 -7,0 +0,4 +5,0 +4,1 +13,3 +17,3 +15,3 

In konstanten Preisen 

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

94,6 -7,3 -0,5 +2,8 -0,9 -0,4 -0,6 -0,5

Industrie³ 91,5 -9,6 -1,3 +3,2 -1,9 -1,1 -1,3 -1,2

Bauhauptgewerbe 116,8 +4,2 +2,2 +1,2 +1,5 +1,1 +1,5 +1,3 

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 93,6 -9,1 -0,1 +3,6 -1,4 -2,6 -2,8 -2,7

Inland 92,2 -7,3 -0,8 +2,8 -2,0 -3,1 -3,9 -3,5

Ausland 94,9 -10,9 +0,5 +4,3 -0,7 -2,1 -1,6 -1,9

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 94,9 -6,3 +1,8 -6,9 -6,2 +10,3 -1,0 +4,5 

Inland 97,2 -7,3 -5,6 +3,4 -8,2 +2,5 +1,4 +1,9 

Ausland 91,9 -5,0 +7,0 -13,1 -4,8 +15,8 -2,7 +6,3 

Bauhauptgewerbe 122,9 -2,1 +6,2 . +12,0 +8,7 . +7,4 

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

115,8 +4,5 -1,9 -0,3 -1,6 -0,6 -4,1 -2,4

Handel mit Kfz 111,1 -4,3 +1,4 . +1,8 -5,0 . -2,7

Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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Deutlicher Anstieg der 
Warenausfuhren und 
Wareneinfuhren im Oktober

Der nominale Warenhandel verzeichnete zum Start 
ins Schlussquartal einen deutlichen Zuwachs. Die 
nominalen Warenexporte stiegen im Oktober sai-
sonbereinigt um 4,1  Prozent gegenüber dem Vor-
monat, was die leichten Verluste der beiden Vor-
monate mehr als wettmachte. Gegenüber dem 
Vorjahresmonat lagen die Warenausfuhren um 
8,1  Prozent höher. Die nominalen Warenimporte 
lagen im Oktober saisonbereinigt um 5,0  Prozent 
höher als im Vormonat und stiegen damit zum 
dritten Mal in Folge an. Gegenüber dem Vorjah-
resmonat lagen die Importe um 17,3  Prozent hö-
her. Die Bilanz des Warenhandels nach Ursprungs-
werten mit Ergänzungen zum Außenhandel lag im 
Zeitraum Januar bis Oktober mit 161,2  Mrd.  Euro 
um 4,2  Mrd.  Euro über dem Vorjahresniveau. Der 
Leistungsbilanzüberschuss lag im selben Zeitraum 

mit 191,8  Mrd.  Euro um 5,3  Mrd.  Euro über dem 
Vorjahresniveau.

Global betrachtet hatte der Welthandel gemäß dem 
CPB World Trade Monitor im September einen 
leichten Rückgang von 0,8 Prozent gegenüber dem 
Vormonat zu verzeichnen und gab damit das Plus 
aus dem Vormonat wieder ab. Auch die globale In-
dustrieproduktion war gegenüber dem Vormonat 
rückläufig (-0,9  Prozent). Insgesamt waren Welt-
handel und Industrieproduktion vor dem Hinter-
grund der Lieferkettenprobleme beziehungsweise 
Lieferengpässe zuletzt auf hohem Niveau tenden-
ziell leicht abwärtsgerichtet.

Gemäß dem Kiel Trade Indicator dürften die deut-
schen Warenexporte im November erneut ein 
leichtes Plus verzeichnet haben. Zudem hat sich 
laut Umfragen des ifo Instituts die Stimmung un-
ter den Exporteuren im November wieder leicht 
verbessert. Die Lieferkettenprobleme dürften die 

Arbeitsmarkt

2020 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Sep 21 Okt 21 Nov 21 Sep 21 Okt 21 Nov 21

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

2,70 +18,9 -32 -40 -34 -382 -383 -382

Erwerbstätige, Inland 44,90 -0,8 +33 +34 . +267 +289 .

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte 

33,54 +1,7 +46 . . +522 . .

Preisindizes 
2015 = 100

2020 .

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode Vorjahr 

Sep 21 Okt 21 Nov 21 Sep 21 Okt 21 Nov 21

Importpreise 97,3 -4,3 +1,3 +3,8 . +17,7 +21,7 .

Erzeugerpreise gewerbliche Produkte 103,8 -1,0 +2,3 +3,8 . +14,2 +18,4 .

Verbraucherpreise 105,8 +0,5 +0,0 +0,5 -0,2 +4,1 +4,5 +5,2 

ifo Geschäftsklima 
Deutschland

saisonbereinigte Salden

Apr 21 Mai 21 Jun 21 Jul 21 Aug 21 Sep 21 Okt 21 Nov 21

Klima +10,8 +16,8 +22,8 +20,6 +18,0 +16,4 +13,7 +11,0 

Geschäftslage +15,1 +18,9 +28,1 +29,1 +31,5 +29,0 +28,3 +25,6 

Geschäftserwartungen +6,6 +14,6 +17,7 +12,4 +5,2 +4,4 -0,0 -2,6

1 Stand: Oktober 2021; Bruttoinlandsprodukt 3. Quartal 2021: detaillierte Meldung des Statistischen Bundesamtes (25. November 2021).
2 Produktion arbeitstäglich, Umsatz, Auftragseingang Industrie kalenderbereinigt, Auftragseingang Bauhauptgewerbe saisonbereinigt.
3 Ohne Energie.
Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, ifo Institut, eigene Berechnungen

noch: Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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Außenhandelsdynamik aber in den nächsten Mo-
naten weiterhin beinträchtigen.

Produzierendes Gewerbe 
realisierte im Oktober 
Zugewinne

Die Produktion im Produzierenden Gewerbe star-
tete mit Zugewinnen in das 4. Quartal und stieg im 
Oktober saisonbereinigt um 2,8 Prozent gegenüber 
dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat 
lag die Produktion dabei um 0,6 Prozent niedriger 
und zum Produktionsniveau des Vorkrisenmonats 
Februar 2020 fehlten 6,5 Prozent. Die Industriepro-
duktion ohne Energie und Baugewerbe stieg im 
Oktober gegenüber dem September um 3,2  Pro-
zent. Innerhalb der Industrie nahm die Produk-
tion von Investitionsgütern um 8,2 Prozent zu. Die 
Produktion von Vorleistungsgütern sank dagegen 
leicht um 0,4 Prozent und die Produktion von Kon-
sumgütern marginal um 0,1 Prozent. Insbesondere 
die Kfz-Hersteller verzeichneten mit 12,6  Prozent 
einen kräftigen Zuwachs der Produktion. Laut Be-
fragungen des ifo Instituts in der Automobilbran-
che liefen die Geschäfte der Hersteller auch im 
November sehr gut und die Produktions- und Ex-
portaussichten sind weiterhin positiv. Die Zuliefe-
rer sind dagegen angesichts rückläufiger Nachfrage 
pessimistischer. Die Bauproduktion stieg im Okto-
ber erneut an und verzeichnete ein saisonbereinig-
tes Plus von 1,2 Prozent.

Auch der Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe 
konnte Zuwächse verzeichnen und lag im Okto-
ber um 3,6  Prozent höher als im Vormonat, aber 
2,6 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Gegenüber 
dem Vorkrisenmonat Februar 2020 fiel der Umsatz 
um 7,1 Prozent niedriger aus.

Die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe 
sind im Oktober um saisonbereinigt 6,9 Prozent ge-
genüber dem Vormonat deutlich gesunken. Gegen-
über dem Vorjahresmonat lagen die Auftragsein-
gänge um 1,0 Prozent niedriger. Im Vergleich zum 
Vorkrisenmonat Februar  2020 entspricht dies 

einem Plus von 1,7 Prozent. Ohne die Berücksichti-
gung von Großaufträgen ergibt sich noch ein Rück-
gang um 1,8 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im 
bisherigen Jahresverlauf ist der Auftragseingang 
insgesamt aber kumuliert im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum um 20,8 Prozent gestiegen. Die zu-
letzt verzeichneten Rückgänge sind daher vor dem 
Hintergrund des hohen Niveaus und des hohen Be-
stands an (insbesondere durch die Lieferengpässe 
noch nicht abgearbeiteten) Aufträgen zu sehen.

Als Trendwende in der Produktion kann der Licht-
blick im Oktober derzeit noch nicht verstanden 
werden. Das maßgebliche Produktionshemmnis 
stellen weiterhin die Lieferengpässe bei Rohstof-
fen und Vorprodukten dar. Dieser Materialmangel 
scheint am aktuellen Rand sogar eher zu- als ab-
zunehmen. In Befragungen des ifo  Instituts stieg 
die Zahl der Unternehmen mit Beschaffungspro-
blemen im November in fast allen Branchen an. 
Auch die Zahl der Personen in Kurzarbeit nahm 
zuletzt im Verarbeitenden Gewerbe weiter etwas 
zu (auf rund 300.000 Personen im November). Die 
Entwicklung globaler Frachtkostenindizes ließ da-
gegen zuletzt darauf schließen, dass sich die logis-
tischen Schwierigkeiten entlang internationaler 
Lieferketten nicht weiter verschärft oder sogar et-
was zurückgebildet haben.

Lieferengpässe und 
Infektionsgeschehen dämpfen 
privaten Konsum

Die Umsätze der Einzelhandelsunternehmen san-
ken im Oktober nach einem spürbaren Rückgang 
im Vormonat erneut. Sie gingen preis-, kalen-
der- und saisonbereinigt um 2,5  Prozent gegen-
über September zurück, lagen damit aber immer 
noch um 3,5  Prozent über dem Vorkrisenniveau 
vom Februar  2020. Gegenüber dem Vorjahresmo-
nat Oktober  2020 sank der Umsatz preisbereinigt 
um 2,9  Prozent. Ein möglicher Treiber der Um-
satzrückgänge dürften Lieferengpässe im Handel 
sein. Diese könnten sich auch dämpfend auf das 
Weihnachtsgeschäft auswirken: In Befragungen 
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des ifo Instituts gaben im November mehr als drei 
Viertel der Einzelhändler an, dass nicht alle be-
stellten Waren geliefert werden können. Beson-
ders stark betroffen waren hierbei der Spielzeug-, 
Fahrrad- und Elektronikeinzelhandel. Laut dem 
ifo Geschäftsklima trübten sich vor diesem Hinter-
grund und angesichts des deutlich verstärkten In-
fektionsgeschehens die Erwartungen im Handel 
im November weiter ein. Auch im Dienstleistungs-
sektor haben sich die Erwartungen zuletzt deut-
lich verschlechtert, worin sich insbesondere im Be-
reich Tourismus und Gastgewerbe die aktuellen 
Inzidenzzahlen widerspiegeln dürften. Das ifo Ge-
schäftsklima für die Veranstaltungsbranche z. B. er-
lebte einen kräftigen Rücksetzer, da dort fast die 
Hälfte der Unternehmen ihre aktuelle Geschäfts-
lage als schlecht beurteilte.

Auch die Verbraucherstimmung erlitt laut dem 
GfK Konsumklimaindex im November einen 
merklichen Dämpfer. Dabei trübte sich insbeson-
dere der Ausblick der Verbraucherinnen und Ver-
braucher im Vormonatsvergleich spürbar ein. Zu-
dem sank die Anschaffungsneigung wieder auf ein 
Niveau wie zum Jahresbeginn, nachdem in den ver-
gangenen Monaten noch jeweils Zuwächse zu ver-
zeichnen gewesen waren. Mit Blick auf die aktu-
elle Entwicklung der Inzidenzzahlen, die sowohl 
zu stärkeren Einschränkungen führen als auch mit 
freiwilliger Konsumzurückhaltung einhergehen 
können, dürfte die Verbraucherstimmung vorerst 
eher gedämpft bleiben.

Trotz der zuletzt eher verhaltenen Entwicklung der 
Indikatoren für den privaten Konsum lag das Auf-
kommen der Steuern vom Umsatz im November 
erneut deutlich über dem des Vorjahres (+10,2 Pro-
zent). Dies liegt zum einen an der verringerten Ba-
sis des Vorjahres aufgrund der temporären Um-
satzsteuersatzsenkung im 2.  Halbjahr  2020. Zum 
anderen spiegelt sich hier aber auch die bislang im 
Frühjahr und Sommer erfolgte Erholung des pri-
vaten Konsums wider, die auch mit über dem Vor-
krisenniveau liegenden Einzelhandelsumsätzen 
einherging.

Erholung des Arbeitsmarkts 
hielt im November an

Die Zahl der als arbeitslos registrierten Personen 
sank im November weiter und lag nach Ursprungs-
werten bei 2,32  Millionen Personen. Das waren 
rund 382.000  Personen weniger als im Vorjahres-
monat. Saisonbereinigt nahm die Arbeitslosen-
zahl gegenüber dem Vormonat deutlich um rund 
34.000 Personen ab. Die Arbeitslosenquote sank so 
um 0,1 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent. 

Erwerbstätig waren im Oktober nach Inländerkon-
zept und Ursprungswerten 45,2  Millionen Perso-
nen, ein kräftiger Anstieg um 268.000 Personen ge-
genüber dem Vorjahresmonat. Auch im Vergleich 
zum Vormonat September stieg die Erwerbstätig-
keit saisonbereinigt mit 34.000 Personen spürbar 
an. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
lag nach Hochrechnung der Bundesagentur für Ar-
beit (BA) im September bei 34,3 Millionen Personen 
(+1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat).

Nach Hochrechnungen der BA erhielten im Septem-
ber 751.000 Beschäftigte konjunkturelles Kurzarbei-
tergeld  – ein spürbarer Rückgang gegenüber dem 
August. Im Oktober ging die Kurzarbeit laut Schät-
zungen des ifo  Instituts weiter auf 598.000  Perso-
nen zurück. Weiteren Schätzungen zufolge kam es 
im November erstmals seit Februar wieder zu einem 
leichten Anstieg der Kurzarbeit, wovon wohl haupt-
sächlich Beschäftigte in der Industrie und im Gast-
gewerbe betroffen waren. Gleichwohl befindet sich 
die Kurzarbeit nach wie vor auf einem deutlich nied-
rigeren Niveau als im vergangenen Winter. Weitere 
Rückgänge sind zu erwarten, sobald die wirtschaftli-
che Erholung wieder an Fahrt gewinnt.

Insgesamt erwarten die Unternehmen und Ar-
beitsagenturen für die nächsten Monate ge-
mäß den Barometern des ifo Instituts und des In-
stituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) eine Fortsetzung der positiven Entwick-
lung am Arbeitsmarkt, wenn auch in gedämpf-
tem Tempo. Nach Wirtschaftsbereichen stieg das 
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BIP-Wachstum und ifo Geschäftsklima Deutschland
Salden                                                                                                                                                                                                                    in %

Im April 2018 löste das ifo Geschäftsklima Deutschland den bisherigen Index für die Gewerbliche Wirtschaft ab.
Quellen: Statistisches Bundesamt; ifo Institut, eigene Berechnungen
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Beschäftigungsbarometer im Verarbeitenden Ge-
werbe und in der Bauindustrie weiter an, während 
die Dienstleister wieder etwas zurückhaltender mit 
Neueinstellungen wurden.

Zunehmende Erwerbstätigkeit sowie rückläufige 
Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit führen zu einem 

höheren Bruttoaufkommen der Lohnsteuer – trotz 
der einnahmemindernden Entlastungen der Steu-
erpflichtigen in diesem Jahr durch die Erhöhung 
des Grundfreibetrags sowie die Verschiebung der 
übrigen Tarifeckwerte. Im Oktober lag der Ein-
nahmezuwachs brutto bei 5,5  Prozent gegenüber 
November 2020.
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Inflationsrate stieg im 
November auf knapp über 
5 Prozent

Die Inflationsrate (Veränderung des Verbraucher-
preisindex gegenüber dem Vorjahresmonat) stieg 
im November auf deutlich erhöhtem Niveau weiter 
an. Sie lag bei 5,2 Prozent und damit gegenüber den 
beiden Vormonaten (4,5  Prozent beziehungsweise 
4,1 Prozent) nochmals höher. Gegenüber dem Vor-
monat Oktober ging der Verbraucherpreisindex 
dabei um 0,2 Prozent zurück. Maßgeblicher Treiber 
war unverändert der Anstieg der Preissteigerungs-
rate für Energie.

Im Einzelnen betrug die Inflationsrate beim Ge-
samtindex für Waren 7,9  Prozent (nach 7,0  Pro-
zent im Oktober), darunter 22,1 Prozent für Energie 
(nach 18,6 Prozent) und 4,5 Prozent für Nahrungs-
mittel (nach 4,4  Prozent). Der Anstieg des Index 
für Dienstleistungen stieg auf 2,9  Prozent (nach 
2,4 Prozent), darunter war unverändert ein Plus von 
1,4 Prozent bei Wohnungsmieten zu verzeichnen.

Auch im Dezember ist mit einer merklich erhöh-
ten Inflationsrate zu rechnen. Mit dem Jahreswech-
sel fällt dann der Basiseffekt aus der letztjährigen 
Senkung der Umsatzsteuersätze weg, sodass die In-
flationsrate wieder etwas niedriger liegen sollte, 
angesichts des Auftriebs durch die Energiepreis-
entwicklung jedoch zunächst weiterhin deutlich 
über dem Vorkrisenniveau von 2019 (jahresdurch-
schnittlich 1,4  Prozent). Auf den Weltmärkten für 
Energiegüter wie Öl oder Gas waren seit Mitte Ok-
tober Abwärtsbewegungen der Preise zu verzeich-
nen. Im weiteren Verlauf deuten derzeit Preise für 
Terminkontrakte auf keine weiteren Anstiege be-
ziehungsweise sogar Rückgänge des Ölpreises hin, 
sodass der daraus resultierende Preisdruck nach-
lassen könnte. Gleichwohl spiegeln sich Entwick-
lungen der Energiepreise an den Weltmärkten übli-
cherweise zeitverzögert in den Verbraucherpreisen 
wider.
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Steuereinnahmen im November 2021

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeinde-
steuern) lagen im November 2021 um 15,4 Prozent 
über dem Ergebnis vom November 2020. Der Ein-
nahmezuwachs war überwiegend auf das Plus bei 
den Gemeinschaftsteuern (+17,7  Prozent) zurück-
zuführen. Unter anderem waren bei der Lohnsteuer, 
den Steuern vom Umsatz, der veranlagten Einkom-
mensteuer sowie bei der Körperschaftsteuer teils 
beträchtliche Steigerungen gegenüber dem Vorjah-
resmonat festzustellen. Dies dürfte auch die wirt-
schaftliche Erholung widerspiegeln, die im  2. und 
3. Quartal 2021 zu verzeichnen war. In deren Folge 
liegen z. B. Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit mittler-
weile spürbar niedriger und Beschäftigung höher 
als bisher im Verlauf der Pandemie (siehe Monats-
bericht zur konjunkturellen Entwicklung in dieser 
Ausgabe). Dies ist insbesondere für das Lohnsteu-
eraufkommen relevant. Darüber hinaus war das 
Aufkommen der Steuern vom Umsatz zum Ver-
gleichszeitpunkt auch durch die temporäre Steu-
ersatzsenkung im 2. Halbjahr 2020 beträchtlich re-
duziert worden. Bei den Bundessteuern ergab sich 
im November ein Einnahmerückgang um 3,1 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Einnah-
men aus den Ländersteuern wiesen hingegen einen 
starken Anstieg um 42,7 Prozent auf.

EU-Eigenmittel

Im Berichtsmonat November 2021 lagen die Zah-
lungen von EU-Eigenmitteln inklusive der Zölle 
um rund 1,3 Mrd. Euro (-28,2 Prozent) unter dem 
durch einen Sondereffekt (rückwirkende Abrech-
nung Berichtigungshaushalt) geprägten Ergeb-
nis im November 2020. Die monatlichen Anforde-
rungen der Europäischen Union (EU) orientieren 
sich grundsätzlich an dem jeweils gültigen Jahres-
haushalt der  EU und können insbesondere durch 
das Inkrafttreten von Berichtigungshaushalten 
Schwankungen unterworfen sein.

Gesamtüberblick kumuliert 
Januar bis November 2021

In den Monaten Januar bis November  2021 stieg 
das Steueraufkommen insgesamt (ohne Gemein-
desteuern) um 10,2  Prozent gegenüber dem Vor-
jahreszeitraum. Die Einnahmen aus den Gemein-
schaftsteuern erhöhten sich dabei um 13,4 Prozent; 
das Aufkommen der Bundessteuern ging um 
7,2 Prozent zurück; die Ländersteuern verzeichne-
ten einen Einnahmezuwachs um 14,1 Prozent.

Verteilung auf Bund, Länder 
und Gemeinden

Die Steuereinnahmen des Bundes nach Verrech-
nung von Bundesergänzungszuweisungen ver-
zeichneten im November  2021 einen Anstieg um 
27,2  Prozent gegenüber dem Ergebnis vom No-
vember 2020. Die Einnahmen des Bundes aus den 
Gemeinschaftsteuern stiegen dabei mit 22,6  Pro-
zent stärker als das Steueraufkommen der Ge-
meinschaftsteuern (+17,7  Prozent). Dies ist dar-
auf zurückzuführen, dass der Bundesanteil am 
Aufkommen der Steuern vom Umsatz einen Zu-
wachs von 18,1  Prozent verzeichnete, obgleich 
das Aufkommen der Steuern vom Umsatz nur um 
10,2 Prozent anstieg. Der Bund ist gemäß § 1 Abs. 1 
Finanzausgleichsgesetz mit rund 52,81 Prozent am 
Aufkommen beteiligt. Dieser Anteil wird im Wei-
teren durch die Zuweisung von Festbeträgen vom 
Bund an die Länder und Gemeinden gemindert. 
Bei gleichbleibenden Festbeträgen liegt der Anteil 
des Bundes bei höherem Umsatzsteueraufkommen 
höher. Im November 2021 wurde zudem ein gerin-
gerer Festbetrag vom Bund an die Länder überwie-
sen als im Vorjahr. Die Einnahmen des Bundes aus 
den Bundessteuern verringerten sich dagegen um 
3,1 Prozent. Zudem stiegen die Bundesergänzungs-
zuweisungen an die Länder. Demgegenüber hatte 
der Bund geringere Eigenmittelabführungen an 
die EU zu leisten als im Vorjahresmonat.
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Die Länder verbuchten im November  2021 ei-
nen deutlichen Anstieg ihrer Steuereinnahmen 
um 16,6  Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. 
Der oben beschriebene Mechanismus der Umsatz-
steuerverteilung führte dabei zu einem im Ver-
gleich mit dem Bund geringeren Anstieg der Ein-
nahmen der Länder aus den Steuern vom Umsatz 

(+5,8  Prozent) und aus den Gemeinschaftsteuern 
insgesamt (+14,9 Prozent) gegenüber dem Vorjahr. 
Darüber hinaus war bei den Ländersteuern ein 
deutliches Plus von 42,7  Prozent zu verzeichnen. 
Ferner stiegen die Einnahmen der Länder aus Bun-
desergänzungszuweisungen (+8,8  Prozent) sowie 

2021

November

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 
November

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20214

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. € in % in Mio. € in % in Mio. € in %

Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer² 17.646 +7,4 190.289 +4,2 217.950 +4,1

Veranlagte Einkommensteuer 1.129 X 52.583 +23,8 69.300 +17,5

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 1.310  -13,0 22.282 +19,5 23.950 +11,4

Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräuße-
rungserträge (einschließlich ehemaligem 
Zinsabschlag)

668 +24,8 8.873 +47,4 9.500 +40,5

Körperschaftsteuer 1.965 X 30.720 +89,7 38.900 +60,3

Steuern vom Umsatz 20.406 +10,2 223.784 +11,7 246.500 +12,3

Gewerbesteuerumlage 267 +69,0 3.917 +31,1 4.882 +28,5

Erhöhte Gewerbesteuerumlage -0 X -0 X 0 X

Gemeinschaftsteuern insgesamt 43.391 +17,7 532.448 +13,4 610.982 +12,3

Bundessteuern

Energiesteuer 3.391  -1,8 29.137  -2,2 37.050  -1,6

Tabaksteuer 1.185 +12,7 12.796 +1,1 14.560  -0,6

Alkoholsteuer 184 +0,6 1.800  -3,9 2.000  -10,6

Versicherungsteuer 1.002 +4,1 14.250 +3,0 14.960 +2,8

Stromsteuer 565 +2,1 6.080 +1,5 6.670 +1,7

Kraftfahrzeugsteuer 778 +18,5 8.901 +0,7 9.470  -0,6

Luftverkehrsteuer 102 +832,9 498 +91,5 560 +91,7

Solidaritätszuschlag 511  -52,6 8.968  -42,7 11.500  -38,4

Übrige Bundessteuern 115  -12,6 1.261  -4,4 1.413  -5,8

Bundessteuern insgesamt 7.834  -3,1 83.691  -7,2 98.183  -7,1

Ländersteuern

Erbschaftsteuer 1.266 +94,5 8.919 +14,6 9.100 +5,8

Grunderwerbsteuer 1.665 +23,6 16.655 +14,5 18.150 +13,0

Rennwett- und Lotteriesteuer 210 +18,2 2.099 +14,1 2.340 +14,5

Biersteuer 49  -8,3 538 +3,4 590 +4,2

Übrige Ländersteuern 25 +6,2 493 +5,4 535 +5,0

Ländersteuern insgesamt 3.215 +42,7 28.704 +14,1 30.715 +10,6

Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹ 
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aus Regionalisierungsmitteln für den öffentlichen 
Personennahverkehr (+3,5 Prozent).

Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer

Das Bruttoaufkommen der Lohnsteuer lag im No-
vember  2021  – trotz der einnahmemindernden 
Entlastungen der Steuerpflichtigen in diesem Jahr 
durch die Erhöhung des Grundfreibetrags sowie 
durch die Verschiebung der übrigen Tarifeckwerte – 
um 5,5 Prozent über dem Aufkommen im Vorjahres-
monat. Hierin spiegelt sich vor allem die gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum deutlich günstigere Lage 
am Arbeitsmarkt wider. Das aus dem Lohnsteuer-
aufkommen ausgezahlte Kindergeld lag um 1,0 Pro-
zent über dem Kindergeldaufkommen im Novem-
ber  2020 (das Kindergeld war zum Jahreswechsel 
2020/21 erhöht worden). Im Ergebnis erhöhte 
sich das kassenmäßige Lohnsteueraufkommen 

im Vergleich zum November  2020 um 7,4  Pro-
zent. In den Monaten Januar bis November  2021 
lag das kassenmäßige Lohnsteueraufkommen da-
mit um insgesamt 4,2 Prozent über dem Niveau des 
Vorjahreszeitraums.

Körperschaftsteuer

Im Veranlagungsmonat November wurden per 
saldo rund 2,0 Mrd. Euro Körperschaftsteuer brutto 
vereinnahmt. Im November des Vorjahres wurden 
demgegenüber per saldo rund 130 Mio. Euro Kör-
perschaftsteuer brutto erstattet. Aus dem Brut-
toaufkommen wurden geringe Beträge an For-
schungszulage ausgezahlt sowie Rückzahlungen 
von Investitionszulage vereinnahmt. Im Ergebnis 
war der Einfluss auf das kassenmäßige Aufkom-
men der Körperschaftsteuer mit einem Volumen 
von insgesamt rund 5,4 Mio. Euro marginal. In den 
Monaten Januar bis November 2021 lag das kassen-
mäßige Körperschaftsteueraufkommen insgesamt 
um 89,7 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum.

42

2021

November

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 
November

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20214

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. € in % in Mio. € in % in Mio. € in %

EU-Eigenmittel

Zölle 427 +27,3 4.484 +4,2 4.850 +3,1

Mehrwertsteuer-Eigenmittel 370 +377,2 4.065 +79,2 4.420 +78,7

BNE-Eigenmittel 2.621  -39,7 28.386 +24,8 28.280 +10,4

EU-Eigenmittel insgesamt 3.417  -28,2 36.934 +26,0 38.870 +18,5

Bund³ 21.152 +27,2 260.725 +8,2 305.431 +7,9

Länder3 26.592 +16,6 305.953 +10,9 347.128 +9,7

EU 3.417  -28,2 36.934 +26,0 38.870 +18,5

Gemeindeanteil an der Einkommen- und 
Umsatzsteuer

3.706 +10,8 45.714 +7,1 53.302 +6,4

Steueraufkommen insgesamt (ohne Ge-
meindesteuern)

54.867 +15,4 649.326 +10,2 744.730 +9,1

1 Methodik: Kassenmäßige Verbuchung der Einzelsteuer insgesamt und Aufteilung auf die Ebenen entsprechend den gesetzlich 
festgelegten Anteilen. Aus kassentechnischen Gründen können die tatsächlich von den einzelnen Gebietskörperschaften im 
laufenden Monat vereinnahmten Steuerbeträge von den Sollgrößen abweichen.

2 Nach Abzug der Kindergelderstattung durch das Bundeszentralamt für Steuern.
3 Nach Ergänzungszuweisungen; Abweichung zu Tabelle „Einnahmen des Bundes“ ist methodisch bedingt (vergleiche Fußnote 1).
4 Ergebnis Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ vom November 2021.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

noch: Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹



A
kt

ue
lle

 W
irt

sc
ha

ft
s-

 u
nd

 F
in

an
zl

ag
e

43

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
Steuereinnahmen im November 2021

Monatsbericht des BMF 
Dezember 2021

Veranlagte Einkommensteuer

Im Veranlagungsmonat November lag das Auf-
kommen aus veranlagter Einkommensteuer brutto 
um rund 1,2  Mrd.  Euro höher als im Novem-
ber 2020. Vom Bruttoaufkommen sind die Arbeit-
nehmererstattungen abzuziehen, deren Niveau mit 
1,0 Mrd. Euro um 0,4 Prozent niedriger lag als im 
November  2020. Zudem waren in geringem Aus-
maß noch Investitions-, Forschungs- und Eigen-
heimzulagen zu berücksichtigen. Per saldo wurden 
im November  2021 rund 1,1  Mrd.  Euro an veran-
lagter Einkommensteuer vereinnahmt, während es 
im November 2020 per saldo zu Erstattungen von 
rund 128  Mio.  Euro gekommen war. In den Mo-
naten Januar bis November  2021 lag das kassen-
mäßige Aufkommen aus veranlagter Einkommen-
steuer insgesamt um 23,8 Prozent über dem Niveau 
des Vorjahreszeitraums.

Nicht veranlagte Steuern vom 
Ertrag

Im November 2021 lag das Bruttoaufkommen der 
nicht veranlagten Steuern vom Ertrag um 12,9 Pro-
zent unter demjenigen im Vorjahresmonat. Aus 
dem Bruttoaufkommen wurden rund 68 Mio. Euro 
Erstattungen durch das Bundeszentralamt für 
Steuern geleistet (+12,5 Prozent gegenüber Novem-
ber 2020). Insgesamt ergab sich damit ein Rück-
gang des Kassenaufkommens der nicht veranlag-
ten Steuern vom Ertrag um 13,0 Prozent gegenüber 
dem November  2020. In den Monaten Januar bis 
November  2021 lag das kassenmäßige Aufkom-
men der nicht veranlagten Steuern vom Ertrag 
insgesamt um 19,5  Prozent über dem Niveau des 
Vorjahreszeitraums.

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge

Das Aufkommen aus der Abgeltungsteuer auf 
Zins- und Veräußerungserträge verzeichnete 
im Vergleich zum November  2020 einen An-
stieg um 24,8 Prozent. In den Monaten Januar bis 

November  2021 stieg das kassenmäßige Aufkom-
men insgesamt um 47,4  Prozent gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum.

Steuern vom Umsatz

Das Aufkommen der Steuern vom Umsatz lag im 
November 2021 um 10,2 Prozent höher als im Vor-
jahresmonat. Die Einnahmen aus der Binnen-Um-
satzsteuer stiegen dabei um 21,4 Prozent gegenüber 
dem November 2020, während die Einnahmen aus 
der Einfuhrumsatzsteuer um 28,2 Prozent zurück-
gingen. Bei der Einfuhrumsatzsteuer können sich 
aufgrund der Anfang dieses Jahres in Kraft getre-
tenen Änderung des Fälligkeitszeitpunkts auf den 
26.  Tag jeden Monats je nach Anzahl der verblei-
benden Werktage bis zum Monatsende Verschie-
bungen der kassenwirksamen Buchung der Ein-
nahmen auf den Folgemonat ergeben. Eine solche 
buchungsmäßige Einnahmeverschiebung ist auch 
maßgeblich verantwortlich für den im Novem-
ber zu beobachtenden Rückgang gegenüber dem 
Vorjahresmonat.

Darüber hinaus ist beim Vorjahresvergleich zu be-
denken, dass das Kassenaufkommen der Steu-
ern vom Umsatz im November 2020 insbesondere 
durch die Auswirkungen der temporären Senkung 
des Umsatzsteuersatzes im 2.  Halbjahr  2020 ver-
mindert war. Nichtsdestotrotz spiegelt sich im Auf-
kommen der Steuern vom Umsatz auch die merk-
liche wirtschaftliche Erholung im Jahresverlauf 
wider: Unter Berücksichtigung der oben genann-
ten buchungsmäßigen Einnahmeverschiebung 
lag es wohl sogar etwas höher als das Aufkommen 
im Vorkrisenmonat November  2019. Insgesamt 
stieg das kassenmäßige Aufkommen der Steuern 
vom Umsatz in den Monaten Januar bis Novem-
ber  2021 um 11,7  Prozent gegenüber dem Niveau 
des Vorjahreszeitraums.

Bundessteuern

Das Aufkommen aus den Bundessteuern insgesamt 
lag im November 2021 um 3,1 Prozent unter dem 
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entsprechenden Steueraufkommen im Vorjahres-
monat, wesentlich bedingt durch die Teilabschaf-
fung des Solidaritätszuschlags zum 1. Januar 2021. 
Das Aufkommen aus dem Solidaritätszuschlag 
verringerte sich im Berichtsmonat um 52,6  Pro-
zent gegenüber November  2020. Weiterhin war 
ein leichter Einnahmerückgang bei der Energie-
steuer (-1,8 Prozent) zu verzeichnen. Deutliche Zu-
wächse im Vergleich zum Vorjahresmonat erga-
ben sich bei der Tabaksteuer (+12,7  Prozent), der 
Versicherungsteuer (+4,1  Prozent), der Strom-
steuer (+2,1 Prozent) und insbesondere der Luftver-
kehrsteuer (+832,9 Prozent). Der infolge der Coro-
na-Krise stark reduzierte Flugverkehr an deutschen 
Flughäfen hat zwischenzeitlich wieder deutlich zu-
genommen. Allerdings lag das Steueraufkommen 
im November noch um 10,5 Prozent unterhalb des 
Vorkrisenniveaus (gemessen am November  2019) 
und der Aufwärtstrend bei den Flugbewegungen 
ist am aktuellen Rand unterbrochen – vermutlich 
im Zusammenhang mit den wieder gestiegenen 
Inzidenzzahlen. Die Veränderungen bei den übri-
gen Steuerarten hatten betragsmäßig nur gerin-
gen Einfluss auf das Gesamtergebnis der Bundes-
steuern. In den Monaten Januar bis November 2021 
verringerte sich das kassenmäßige Aufkommen der 

Bundessteuern insgesamt um 7,2  Prozent gegen-
über dem Vorjahr.

Ländersteuern

Das Aufkommen der Ländersteuern lag im Novem-
ber  2021 um 42,7  Prozent über dem Ergebnis im 
November 2020. Die Einnahmen aus der Grunder-
werbsteuer stiegen um 23,6  Prozent, aus der Erb-
schaftsteuer um 94,5 Prozent, aus der Feuerschutz-
steuer um 6,2 Prozent und aus der Rennwett- und 
Lotteriesteuer um 18,2  Prozent. Der Zuwachs bei 
der Rennwett- und Lotteriesteuer ergab sich vor al-
lem aus beträchtlichen Einnahmen aus den neuen 
Steuerarten Online-Pokersteuer und Virtuelle Au-
tomatensteuer, die seit dem 1.  Juli 2021 erhoben 
werden. Bei der Biersteuer ergab sich ein Rückgang 
um 8,3 Prozent. In den Monaten Januar bis Novem-
ber 2021 stieg das Aufkommen der Ländersteuern 
insgesamt um 14,1 Prozent.

44
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Entwicklung des Bundeshaushalts bis 
einschließlich November 2021

Einnahmen

Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen 
sich im Zeitraum Januar bis November  2021 auf 
rund 277,3  Mrd.  Euro. Damit lagen die Einnah-
men um 5,0  Prozent (rund +13,3  Mrd.  Euro) über 
dem entsprechenden Vorjahresniveau, aber im-
mer noch rund 28,9 Mrd. Euro unter dem Niveau 
im gleichen Zeitraum des Jahres  2019. Die Steu-
ereinnahmen (inklusive der EU-Eigenmittelab-
flüsse) stiegen bis November 2021 um 7,3 Prozent 
(rund +17,4  Mrd.  Euro) gegenüber der Vorjahres-
periode. Die Einnahmen aus Einkommen- und 
Körperschaftsteuer wuchsen dabei um 13,6  Pro-
zent (rund +15,4  Mrd.  Euro) an. Die Einnahmen 
aus Steuern vom Umsatz stiegen um 16,3 Prozent 
(rund +14,2  Mrd.  Euro). Das Aufkommen aus dem 
Solidaritätszuschlag verringerte sich dagegen um 
42,7 Prozent (rund -6,7 Mrd. Euro). Dieser Rückgang 
war im Wesentlichen auf die Abschaffung des Soli-
daritätszuschlags ab diesem Jahr für rund 90 Pro-
zent der Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen 
zurückzuführen. Die Zunahme der Steuereinnah-
men wurde auch durch die Zahlungen an die Euro-
päische Union (EU) – BNE-Eigenmittel der EU und 
Mehrwertsteuer-Eigenmittel der  EU  – gedämpft, 
die um rund 7,4 Mrd. Euro höher waren als im ent-
sprechenden Vorjahreszeitraum.

Die Sonstigen Einnahmen lagen kumuliert bis No-
vember 2021 um 17,0 Prozent (rund -4,1 Mrd. Euro) 
unter dem entsprechenden Vorjahresniveau. Dies 
war vor allem auf das Ausbleiben der Abführung 
des Bundesanteils am Reingewinn der Deutschen 
Bundesbank (2,5  Mrd.  Euro) zurückzuführen. Das 
Bundeskartellamt nahm gegenüber dem Vorjah-
reszeitraum rund 0,8 Mrd. Euro weniger aus Geld-
strafen und Geldbußen ein. Auch das Ausbleiben 
der Dividendenausschüttung der Deutschen Bahn 
macht sich bemerkbar. Im Jahr  2020 schüttete 

die Deutsche Bahn eine Dividende in Höhe von 
650 Mio. Euro an den Bund aus.

Ausgaben

Der Vollzug des Haushalts 2021 ist wesentlich von 
der Bewältigung der COVID-19-Pandemie und ih-
rer Folgen geprägt. Die Ausgaben des Bundeshaus-
halts beliefen sich von Januar bis November  2021 
auf rund 444,9  Mrd.  Euro und lagen damit um 
11,9 Prozent (rund +47,3 Mrd. Euro) über dem ent-
sprechenden Vorjahresniveau. Nach ökonomi-
schen Arten gegliedert resultierte der Anstieg der 
Ausgaben im betrachteten Zeitraum überwiegend 
aus höheren konsumtiven Ausgaben (+8,9 Prozent 
beziehungsweise rund +32,2 Mrd. Euro). Ein Groß-
teil der höheren Ausgaben wurde für laufende 
Zuweisungen an Sozialversicherungen und für 
Zuschüsse an Unternehmen aufgewendet. Die Zu-
schüsse an Unternehmen stiegen um 53,3 Prozent 
(rund +23,0 Mrd. Euro). Dabei wurde der überwie-
gende Teil der höheren Ausgaben für Corona-Un-
ternehmenshilfen aufgewendet. Von den für diesen 
Zweck zur Verfügung gestellten Mitteln waren bis 
zum 30. November 2021 rund 35,7 Mrd. Euro abge-
flossen. Die Zuweisungen an Sozialversicherungen 
überstiegen das entsprechende Vorjahresergebnis 
um 15,1 Prozent (rund +19,8 Mrd. Euro). Darin ent-
halten waren Leistungen an den Gesundheitsfonds 
für durch die SARS-CoV-2-Pandemie verursachte 
Belastungen, die bis November  2021 um rund 
13,5 Mrd. Euro höher waren als im November 2020. 
Weiterhin enthalten waren Zuweisungen an die Li-
quiditätsreserve des Gesundheitsfonds für das erst-
mals in diesem Jahr aufgelegte Zukunftsprogramm 
Krankenhäuser, die in der dafür veranschlagten 
Höhe von 3,0  Mrd.  Euro ausgezahlt wurden. Die 
laufenden Zuweisungen an Verwaltungen gingen 
dagegen um 24,0  Prozent (rund -17,4  Mrd.  Euro) 
zurück. Hier spielen mehrere auch gegenläufige 
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Entwicklung des Bundeshaushalts

Ist 2020 Soll 2021¹
Ist-Entwicklung²  
November 2021

Ausgaben (Mrd. €)³ 441,8 572,7 444,9

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in % +11,9

Einnahmen (Mrd. €)4 311,1 332,3 277,3

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in % +5,0

Steuereinnahmen (Mrd. €) 283,3 284,0 257,1

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in % +7,3

Saldo der durchlaufenden Mittel (Mrd. €) 0,0 0,0 0,0

Finanzierungssaldo (Mrd. €) -130,7 -240,4 - 167,6

Deckung/Verwendung: 130,7 240,4 167,6

Kassenmittel (Mrd. €) - - 76,0

Münzeinnahmen (Mrd. €) 0,2 0,2 0,2

Saldo der Rücklagenbewegungen5 0 0,0 0,0

Nettokreditaufnahme/unterjähriger Kapitalmarktsaldo6 (Mrd. €) 130,5 240,2 91,3

Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Einschließlich Regierungsentwurf eines Zweiten Nachtrags zum Bundeshaushalt 2021 vom 13. Dezember 2021.
2 Buchungsergebnisse.
3 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 

eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
4 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 

Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
5 Negative Werte stellen Rücklagenbildung dar.
6 (-) Tilgung; (+) Kreditaufnahme.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Effekte eine Rolle. Die wichtigsten werden im Fol-
genden erwähnt: Im November 2020 erfolgte eine 
Zuweisung an den Energie- und Klimafonds als 
Maßnahme des Konjunkturpakets in Höhe von 
27,6 Mrd. Euro; in diesem Jahr wurden bis Novem-
ber 2,5 Mrd. Euro zugeführt. Darüber hinaus lagen 
die Ausgleichszahlungen nach §  21 Krankenhaus-
finanzierungsgesetz um rund 4,0  Mrd.  Euro unter 
Vorjahresniveau und die im vergangenen Jahr er-
folgte Zuweisung an die Länder für den Ausgleich 
der Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemein-
den (6,1  Mrd.  Euro) entfielen in diesem Jahr. Die-
sen vorgenannten geringeren Ausgaben im Ver-
gleich zum Vorjahr standen Zuweisungen an das 
Sondervermögen „Aufbauhilfe  2021“ in Höhe von 
16,0 Mrd. Euro gegenüber.

Investiv wurden im Berichtszeitraum Mittel in 
Höhe von rund 52,0  Mrd.  Euro verausgabt. Damit 
wurde das Niveau vom November 2020 um 40,7 Pro-
zent (rund +15,0  Mrd.  Euro) übertroffen. Dies war 
vor allem auf unterjährige Liquiditätshilfen an 

die Bundesagentur für Arbeit zurückzuführen, 
die als Darlehen verbucht werden und um rund 
10,9  Mrd.  Euro höher waren als im entsprechen-
den Zeitraum des Vorjahres. Die Sachinvestitionen 
gingen aufgrund geringerer Ausgaben für Baumaß-
nahmen um 47,3 Prozent (rund -4,4 Mrd. Euro) zu-
rück. Die gegenüber dem Vorjahr geringeren Aus-
gaben für Baumaßnahmen sind vor allem auf einen 
Sondereffekt zurückzuführen, der das ganze Jahr 
wirkt. Die Investitionen im Fernstraßenbau wer-
den ab dem Jahr 2021 an die „Autobahn GmbH des 
Bundes“ ausgelagert. Die „Autobahn  GmbH des 
Bundes“ erhält die dafür benötigten Mittel über 
Zuschüsse für Investitionen, die im November 2021 
um rund 3,7 Mrd. Euro höher waren als im Novem-
ber des vergangenen Jahres. Gemäß Soll 2021 erhält 
die „Autobahn  GmbH des Bundes“ im Jahr  2021 
insgesamt Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 
rund 5,5 Mrd. Euro. Bei den Bauinvestitionen sind 
daher im Jahr 2021 auch rund 4,7 Mrd. Euro weni-
ger veranschlagt als im Soll des Jahres  2020 (rund 
4,2 Mrd. Euro weniger gegenüber dem Ist 2020).



A
kt

ue
lle

 W
irt

sc
ha

ft
s-

 u
nd

 F
in

an
zl

ag
e

47

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
Entwicklung des Bundeshaushalts bis einschließlich November 2021

Monatsbericht des BMF 
Dezember 2021

Finanzierungssaldo

Im Zeitraum von Januar bis November  2021 wies 
der Bundeshaushalt ein Finanzierungsdefizit von 
167,6 Mrd. Euro auf.

Die Einnahmen und Ausgaben unterliegen im Laufe 
des Haushaltsjahres starken Schwankungen und 
beeinflussen somit die eingesetzten Kassenmittel 

in den einzelnen Monaten in unterschiedlichem 
Maße. Auch der Kapitalmarktsaldo zeigt im Jah-
resverlauf in der Regel starke Schwankungen. Die 
unterjährige Entwicklung des Finanzierungssaldos 
und des jeweiligen Kapitalmarktsaldos sind daher 
keine Indikatoren, aus denen sich die erforderliche 
Nettokreditaufnahme und der Finanzierungssaldo 
am Jahresende errechnen lassen.
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Entwicklung der Bundesausgaben nach Aufgabenbereichen

Ist 2020 Soll 2021¹

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr

November 
2020

November 
2021

in Mio. €
Anteil 
in % in Mio. €

Anteil 
in % in Mio. € in %

Allgemeine Dienste 95.479 21,6 103.911 18,1 81.034 84.971 +4,9

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 12.127 2,7 12.324 2,2 8.551 9.040 +5,7

Verteidigung 45.471 10,3 47.019 8,2 38.540 39.813 +3,3

Politische Führung, zentrale Verwaltung 19.199 4,3 22.707 4,0 17.925 19.090 +6,5

Finanzverwaltung 5.342 1,2 5.922 1,0 4.795 5.302 +10,6

Bildung, Wissenschaft, Forschung, Kulturelle Angelegenheiten 28.645 6,5 31.829 5,6 20.540 22.557 +9,8

Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, 
Weiterbildungsteilnehmende

6.045 1,4 5.182 0,9 3.163 4.550 +43,9

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen

15.236 3,4 18.207 3,2 11.435 11.570 +1,2

Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 218.365 49,4 284.649 49,7 207.410 259.889 +25,3

Sozialversicherungen einschließlich Arbeitslosenversicherung 129.829 29,4 134.149 23,4 126.394 144.333 +14,2

darunter:

 Allgemeine Rentenversicherung 93.004 21,1 97.401 17,0 91.652 95.931 +4,7

 Krankenversicherung 15.884 3,6 19.010 3,3 14.518 17.440 +20,1

 Arbeitslosenversicherung 6.913 1,6 3.350 0,6 6.507 17.419 +167,7

Arbeitsmarktpolitik 40.876 9,3 45.360 7,9 37.039 38.613 +4,2

darunter:

Arbeitslosengeld II nach SGB II 20.658 4,7 23.700 4,1 19.188 20.296 +5,8

Leistungen des Bundes für Unterkunft und Heizung 
nach dem SGB II

10.097 2,3 11.200 2,0 8.951 9.299 +3,9

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. 10.343 2,3 11.395 2,0 9.538 10.160 +6,5

Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen 
Ereignissen

2.039 0,5 2.269 0,4 1.842 1.855 +0,7

Sonstige soziale Angelegenheiten 24.149 5,5 79.621 13,9 21.932 54.121 +146,8

Gesundheit, Umwelt, Sport, Erholung 19.001 4,3 25.114 4,4 17.334 15.690 -9,5

Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale 
Gemeinschaftsdienste

1.783 0,4 2.972 0,5 1.288 1.691 +31,3

Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 893 0,2 1.675 0,3 782 1.117 +42,7

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1.469 0,3 2.611 0,5 748 1.269 +69,6

Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 5.509 1,2 14.620 2,6 4.758 4.630 -2,7

Regionale Förderungsmaßnahmen 1.400 0,3 2.968 0,5 1.012 1.167 +15,3

Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe 2.316 0,5 1.491 0,3 2.263 664 -70,7

Verkehrs- und Nachrichtenwesen 22.961 5,2 33.683 5,9 18.708 25.101 +34,2

Straßen 9.791 2,2 9.815 1,7 7.915 6.876 -13,1

Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 8.156 1,8 16.321 2,8 6.459 11.970 +85,3

Allgemeine Finanzwirtschaft 48.585 11,0 73.336 12,8 45.783 29.057 -36,5

Zinsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit der 
Schuldenaufnahme

6.457 1,5 10.267 1,8 4.935 4.277 -13,3

Ausgaben insgesamt² 441.798 100,0 572.726 100,0 397.602 444.855 +11,9

1 Einschließlich Regierungsentwurf eines Zweiten Nachtrags zum Bundeshaushalt 2021 vom 13. Dezember 2021.
2 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 

eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Bundesausgaben nach ökonomischen Arten

Ist 2020 Soll 2021¹

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr 

November 
2020

November 
2021

in Mio. €
Anteil 
in % in Mio. €

Anteil 
in % in Mio. € in %

Konsumtive Ausgaben 391.450 88,6 521.191 91,0 360.611 392.827 +8,9

Personalausgaben 35.409 8,0 35.960 6,3 33.305 34.536 +3,7

Aktivbezüge 26.249 5,9 26.817 4,7 24.549 25.665 +4,5

Versorgung 9.160 2,1 9.144 1,6 8.756 8.871 +1,3

Laufender Sachaufwand 36.370 8,2 44.823 7,8 28.656 30.521 +6,5

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 1.801 0,4 1.164 0,2 1.527 896  -41,3

Militärische Beschaffungen 16.833 3,8 18.155 3,2 12.141 12.413 +2,2

Sonstiger laufender Sachaufwand 17.736 4,0 25.504 4,5 14.988 17.212 +14,8

Zinsausgaben 6.413 1,5 10.261 1,8 4.891 4.252  -13,1

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse 312.053 70,6 426.125 74,4 292.695 319.919 +9,3

an Verwaltungen 75.607 17,1 100.670 17,6 72.426 55.024  -24,0

an andere Bereiche 236.446 53,5 325.455 56,8 220.269 264.895 +20,3

darunter:

Unternehmen 49.569 11,2 104.429 18,2 43.091 66.052 +53,3

Renten, Unterstützungen u. a. 30.735 7,0 36.535 6,4 28.557 30.333 +6,2

Sozialversicherungen 134.613 30,5 153.495 26,8 130.711 150.493 +15,1

Sonstige Vermögensübertragungen 1.205 0,3 4.022 0,7 1.064 3.599 +238,3

Investive Ausgaben 50.348 11,4 59.268 10,3 36.991 52.028 +40,7

Finanzierungshilfen 38.756 8,8 51.165 8,9 27.601 47.075 +70,6

Zuweisungen und Zuschüsse 30.652 6,9 39.856 7,0 20.502 24.513 +19,6

Darlehensgewährungen, Gewährleistungen 7.630 1,7 6.680 1,2 7.090 19.555 +175,8

Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 473 0,1 4.628 0,8 9 3.006 X

Sachinvestitionen 11.592 2,6 8.103 1,4 9.391 4.953  -47,3

Baumaßnahmen 8.192 1,9 4.554 0,8 6.702 3.104  -53,7

Erwerb von beweglichen Sachen 2.816 0,6 3.412 0,6 2.183 1.785  -18,2

Grunderwerb 585 0,1 137 0,0 506 65  -87,2

Globalansätze 0 0,0 -7.733 -1,4 0 0 -

Ausgaben insgesamt² 441.798 100,0 572.726 100,0 397.602 444.855 +11,9

1 Einschließlich Regierungsentwurf eines Zweiten Nachtrags zum Bundeshaushalt 2021 vom 13. Dezember 2021.
2 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 

eines kassenmäßigen Fehlbetrages. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Einnahmen des Bundes

Ist 2020 Soll 2021¹

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr 

November 
2020

November 
2021

in Mio. €
Anteil 
in % in Mio. €

Anteil 
in % in Mio. € in %

Steuern 283.254 91,1 284.024 85,5 239.745 257.137 +7,3

Bundesanteile an Gemeinschaftsteuern: 235.978 75,9 250.470 75,4 201.825 231.837 +14,9

Einkommen- und Körperschaftsteuer 
(einschließlich Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge)

140.012 45,0 134.358 40,4 113.736 129.171 +13,6

davon:

Lohnsteuer 89.075 28,6 84.651 25,5 75.687 76.429 +1,0

Veranlagte Einkommensteuer 25.067 8,1 24.814 7,5 18.050 22.347 +23,8

Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag 10.761 3,5 9.200 2,8 9.255 11.132 +20,3

Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräuße-
rungserträge 

2.976 1,0 2.794 0,8 2.648 3.904 +47,4

Körperschaftsteuer 12.134 3,9 12.899 3,9 8.095 15.360 +89,7

Steuern vom Umsatz 94.391 30,3 114.323 34,4 86.850 101.011 +16,3

Gewerbesteuerumlage 1.574 0,5 1.789 0,5 1.238 1.654 +33,6

Energiesteuer 37.635 12,1 39.850 12,0 29.805 29.137  -2,2

Tabaksteuer 14.651 4,7 14.190 4,3 12.655 12.796 +1,1

Solidaritätszuschlag 18.676 6,0 9.950 3,0 15.650 8.968  -42,7

Versicherungsteuer 14.553 4,7 14.890 4,5 13.836 14.250 +3,0

Stromsteuer 6.561 2,1 6.880 2,1 5.990 6.080 +1,5

Kraftfahrzeugsteuer 9.526 3,1 9.545 2,9 8.837 8.901 +0,7

Alkoholsteuer inklusive Alkopopsteuer 2.249 0,7 2.102 0,6 1.884 1.795  -4,7

Kaffeesteuer 1.060 0,3 1.070 0,3 951 953 +0,2

Luftverkehrsteuer 292 0,1 630 0,2 260 498 +91,5

Schaumweinsteuer und Zwischenerzeugnissteuer 428 0,1 394 0,1 356 311  -12,6

Sonstige Bundessteuern 1 0,0 2 0,0 2 2 +0,0

Abzugsbeträge

Konsolidierungshilfen an die Länder 1.067 X 800 X 1.067 800  -25,0

Ergänzungszuweisungen an Länder 8.751 X 9.179 X 6.530 7.653 +17,2

BNE-Eigenmittel der EU 25.616 X 33.280 X 22.739 28.386 +24,8

Mehrwertsteuer-Eigenmittel der EU 2.473 X 4.430 X 2.269 4.065 +79,2

Zuweisungen an Länder für ÖPNV 11.457 X 9.268 X 10.710 8.495  -20,7

Zuweisung an die Länder für Kfz-Steuer und 
Lkw-Maut

8.992 X 8.992 X 8.992 8.992 -

Sonstige Einnahmen 27.831 8,9 48.290 14,5 24.244 20.128  -17,0

Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 7.263 2,3 5.352 1,6 5.688 2.807  -50,7

Zinseinnahmen 364 0,1 385 0,1 300 286  -4,7

Darlehensrückflüsse, Beteiligungen, Kapital-
rückzahlungen, Gewährleistungen

1.342 0,4 1.253 0,4 1.032 1.039 +0,7

Einnahmen insgesamt2 311.085 100,0 332.314 100,0 263.989 277.266 +5,0

1 Einschließlich Regierungsentwurf eines Zweiten Nachtrags zum Bundeshaushalt 2021 vom 13. Dezember 2021.
2 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 

Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Der Finanzierungssaldo der Kernhaushalte der 
Ländergesamtheit betrug am Ende des Berichts-
zeitraums rund -8,5  Mrd.  Euro und verbesserte 
sich damit im Vergleich zum Vorjahreswert um 
23,4 Mrd. Euro.

Die Ausgaben der Länder wuchsen im Vergleich 
zum Vorjahr um 1,7  Prozent an. Hervorzuheben 
sind die laufenden Zahlungen an Gemeinden, die 
bezogen auf die Ländergesamtheit um 2,1  Pro-
zent (+1,8 Mrd. Euro) stiegen. In zwei Ländern sind 
in den Zahlungen an Verwaltungen der laufenden 
Rechnung u. a. die Auszahlungen der Fluthilfen in 
Höhe von 0,4 Mrd. Euro enthalten.

Die Einnahmen stiegen im Vergleich zum Vor-
jahr um 8,7  Prozent. Maßgeblich für den Anstieg 
waren die gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 
12,2  Prozent gestiegenen Steuereinnahmen. Be-
zogen auf die Ländergesamtheit lagen die Steuer-
einnahmen damit deutlich über dem Niveau des 
Vorkrisenjahres 2019. In dem fast gleichen Niveau 
(82,9 Mrd. Euro) der Zuweisungen von Verwaltun-
gen der laufenden Rechnung spiegelten sich vor 
allem die vom Bund geleisteten Zahlungen an die 
Länder im Rahmen der Corona-Hilfspakete wider.

Die Einnahmen und Ausgaben der Länder bis ein-
schließlich Oktober sind im statistischen An-
hang der Online-Version des Monatsberichts 
(www.bmf-monatsbericht.de) aufgeführt.

Entwicklung der Kernhaushalte der Länder bis 
einschließlich Oktober 2021

Entwicklung der Länderhaushalte bis Oktober 2021 –  Länder insgesamt
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Länderhaushalte bis Oktober 2021 – Flächenländer 
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Länderhaushalte bis Oktober 2021 –  Stadtstaaten
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Die Kreditaufnahme des Bundes dient der Finan-
zierung des Bundeshaushalts und der Sonderver-
mögen des Bundes. Sondervermögen werden un-
terschieden in solche Sondervermögen, die über 
den Bundeshaushalt oder andere Einnahmen mit-
finanziert werden, und Sondervermögen mit eige-
ner Kreditermächtigung (Finanzmarktstabilisie-
rungsfonds (FMS), Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(WSF) und Investitions- und Tilgungsfonds (ITF) 
sowie Restrukturierungsfonds (RSF)). Der RSF wird 
nachfolgend nicht mit aufgeführt, da zu den be-
trachteten Stichtagen keine Kreditaufnahme vor-
gelegen hat. Die Kreditaufnahme für die Sonder-
vermögen FMS und WSF dient dabei zum einen 
der Finanzierung von Aufwendungen für Stabili-
sierungsmaßnahmen gemäß §  9 Abs.  1 Stabilisie-
rungsfondsgesetz (StFG) oder der Rekapitalisierung 
von Unternehmen gemäß §  22  StFG. Zum ande-
ren nimmt der Bund für FMS und WSF auch Kre-
dite auf, die gemäß § 9 Abs. 5 und § 23 StFG dann 
als konditionsgleiche Darlehen an Anstalten des 
öffentlichen Rechts durchgeleitet werden. Die Auf-
nahme dieser Kredite über den Bund dient der 
Kostenersparnis.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich

 ● erst auf die gesamte Kreditaufnahme des 
Bundes,

 ● dann auf die Kreditaufnahme beziehungs-
weise Verschuldung des Bundeshaushalts und 
der mitfinanzierten Sondervermögen, sowie 
von FMS, WSF und ITF ohne Finanzierung von 
Darlehen für Anstalten des öffentlichen Rechts 
und

 ● anschließend auf die Kreditaufnahme für FMS 
und WSF zur Finanzierung von an Anstalten 
des öffentlichen Rechts durchzuleitende Dar-
lehen (im Folgenden „Darlehensfinanzierung“).

Entwicklung der 
Kreditaufnahme des Bundes

Der Bund hatte am 31. Dezember 2020 Kredite in 
Höhe von 1.272,0 Mrd. Euro aufgenommen. Dieser 
Bestand erhöhte sich zum 30. November 2021 auf 
1.438,7 Mrd. Euro. Der Anstieg der Kreditaufnahme 
um 166,7 Mrd. Euro ging auf den Finanzierungsbe-
darf des Bundes für den Haushalt und die Sonder-
vermögen einschließlich der Bedarfe von FMS und 
WSF zur Durchleitung von Darlehen an Anstal-
ten des öffentlichen Rechts zurück. Wie im Vorjahr 
wird die Kreditaufnahme auch im Jahr 2021 erhöht 
sein. Hintergrund sind weiterhin die Maßnahmen, 
welche die Bundesregierung zur Bekämpfung der 
wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie 
beschlossen hat. Im Juni 2021 ist der Nachtrag zum 
Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr  2021 
in Kraft getreten, der einen um etwa 60 Mrd. Euro 
gestiegenen Nettokreditbedarf des Bundeshaus-
halts vorsieht. Bereits die erste Fassung des Haus-
haltsgesetzes 2021 beinhaltete eine gegenüber dem 
Vorjahr nochmals höhere geplante Nettokredit-
aufnahme. Der Anstieg des Bestands der Kredit-
aufnahme gegenüber dem 31.  Dezember  2020 re-
sultierte aus neuen Aufnahmen im Volumen von 
480,1  Mrd.  Euro, denen wiederum Fälligkeiten im 
Volumen von 313,4  Mrd.  Euro gegenüberstanden. 
Bis zum 30. November 2021 wurden im Jahr 2021 
für die Verzinsung aller auch in früheren Jahren 
aufgenommenen bestehenden Kredite saldiert 
3,1 Mrd. Euro aufgewendet.

Im November 2021 wurden 35,0 Mrd. Euro an kon-
ventionellen Bundeswertpapieren emittiert. Sie 
verteilten sich auf 1,0  Mrd.  Euro 30-jährige Bun-
desanleihen, 5,0  Mrd.  Euro 10-jährige Bundesan-
leihen (zu denen hier auch die im Jahr  2020 ein-
geführten 7-  und 15-jährigen Bundesanleihen 
gezählt werden), 4,0  Mrd.  Euro Bundesobligatio-
nen, 6,0 Mrd. Euro Bundesschatzanweisungen und 
19,0 Mrd. Euro Unverzinsliche Schatzanweisungen 

Kreditaufnahme des Bundes und seiner 
Sondervermögen
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des Bundes. Im November  2021 wurden des Wei-
teren inflationsindexierte Bundesanleihen mit ei-
nem Volumen von 0,8 Mrd. Euro begeben.

Die Eigenbestände des Bundes an Bundeswertpa-
pieren verringerten sich im November  2021 um 
0,6  Mrd.  Euro auf 163,4  Mrd.  Euro. Die Verände-
rung resultierte im Wesentlichen aus Sekundär-
marktverkäufen in Höhe von 16,0 Mrd. Euro, denen 
Käufe in Höhe von 9,6  Mrd.  Euro und die Erhö-
hung von Eigenbeständen durch bei Emission zu-
rückbehaltene Emissionsanteile um 5,7 Mrd. Euro 
gegenüberstanden.

Am 30. November 2021 entfielen 93,7 Prozent der 
Kreditaufnahmen auf die Kreditaufnahme des 
Bundes für Haushalt und Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung. 6,3 Prozent der Kreditauf-
nahme dienten der Finanzierung von FMS und 
WSF für durchgeleitete Kredite an Anstalten des öf-
fentlichen Rechts.

Entwicklung der Kredit auf-
nahme des Bundes (Haushalt 
und Sonder vermögen ohne 
Darlehens finanzierung)

Im November  2021 wurden für den Bund (Haus-
halt und Sondervermögen ohne Darlehensfinan-
zierung) 36,5  Mrd.  Euro an Krediten aufgenom-
men. Gleichzeitig wurden 15,2  Mrd.  Euro fällige 
Kredite getilgt. Für die Verzinsung der Kredite des 
Bundes (Haushalt und Sondervermögen ohne Dar-
lehensfinanzierung) wurden im November saldiert 
0,5 Mrd. Euro vereinnahmt.

Am 30.  November  2021 betrug der Bestand der 
Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und Son-
dervermögen ohne Darlehensfinanzierung) ins-
gesamt 1.348,3  Mrd.  Euro. Damit erhöhte sich 
dieser gegenüber dem 31.  Dezember  2020 um 
144,3  Mrd.  Euro. Der größte Teil der Erhöhung 
entfiel mit 143,5  Mrd.  Euro auf den Bundeshaus-
halt, dessen Bestand auf 1.306,8 Mrd. Euro anstieg.
Per 30.  November  2021 betrug der Bestand der 

Kreditaufnahme für den ITF 16,1  Mrd.  Euro. Der 
Bestand der Kreditaufnahme des FMS für Kredite 
für Aufwendungen gemäß §  9 Abs.  1  StFG betrug 
zu diesem Stichtag 22,7  Mrd.  Euro. Die Krediter-
mächtigungen des WSF für Kredite für Rekapita-
lisierungsmaßnahmen gemäß §  22  StFG wurden 
im Jahr 2021 bis Ende November 2021 – unter Be-
rücksichtigung von Fälligkeiten  – über insgesamt 
0,8 Mrd. Euro in Anspruch genommen, sodass sich 
per 30.  November  2021 ein Bestand an Krediten 
von 2,6 Mrd. Euro ergab.

Entwicklung der 
Kreditaufnahme des Bundes 
zur Darlehensfinanzierung

Seit dem Jahr  2019 werden für den FMS Kredite 
zur Refinanzierung von an die FMS Wertmanage-
ment (FMS-WM) durchzuleitende Darlehen ge-
mäß §  9 Abs.  5  StFG aufgenommen. In ähnlicher 
Weise erfolgt seit dem Jahr  2020 eine Kreditauf-
nahme für den WSF zur Gewährung von Darle-
hen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
zur Finanzierung von Krisenmaßnahmen gemäß 
§ 23 StFG. Im November 2021 wurden für den FMS 
zu diesem Zweck keine Kredite neu aufgenom-
men und es wurden keine Kredite fällig. Per 30. No-
vember  2021 betrug der Bestand unverändert 
55,0 Mrd. Euro. Der Bestand von Krediten zur Dar-
lehensfinanzierung für den WSF veränderte sich im 
Laufe des Novembers 2021 ebenfalls nicht und be-
trug am 30. November 2021 somit wie im Vormo-
nat 35,4 Mrd. Euro. Seit Jahresbeginn stieg der Be-
stand der Kredite zur Darlehensfinanzierung damit 
auf 90,4 Mrd. Euro.

Weitere Einzelheiten für den Monat Novem-
ber  2021 können folgenden Tabellen entnommen 
werden:

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes,

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
(Haushalt und Sondervermögen ohne Darle-
hensfinanzierung),
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Kreditaufnahme des Bundes - Bestand und laufendes Jahr
in Mio. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
zur Darlehensfinanzierung,

 ● Entwicklung von Umlaufvolumen und Eigenbe-
stände an Bundeswertpapieren.

Im statistischen Anhang der Online-Version des Mo-
natsberichts sind zusätzlich die drei erstgenannten 
Tabellen mit Daten für den November 2021, die nach 
Restlaufzeitklassen gruppierte Kreditaufnahme des 
Bundes sowie die monatliche Historie zur Kredit-
aufnahme, dem Bedarf der Kreditaufnahme, Tilgun-
gen und Zinsen für die Kreditaufnahme enthalten.

Die Abbildung „Kreditaufnahme des Bundes  – Be-
stand und laufendes Jahr“ zeigt die Verteilung der 
Kreditaufnahme auf die Finanzierungsinstrumente, 
sowohl für die Aufnahme im Jahr  2021 bis Ende 
November als auch für den gesamten Bestand per 
30. November 2021. Den größten Anteil der Kredit-
aufnahme im Jahr  2021 machen bis Ende Novem-
ber mit 222,4 Mrd. Euro beziehungsweise 46,3 Pro-
zent die (teils unterjährig fälligen) Unverzinslichen 

Schatzanweisungen des Bundes aus, gefolgt von den 
10-jährigen Bundesanleihen mit 107,6  Mrd.  Euro 
beziehungsweise 22,4  Prozent. Zu diesem Segment 
werden hier auch die im Jahr  2020 neu eingeführ-
ten 7- und die 15-jährigen Bundesanleihen gezählt. 
Per 30. November 2021 waren über 99 Prozent des 
Bestands der Kreditaufnahmen des Bundes in Form 
von Inhaberschuldverschreibungen verbrieft, bei 
denen die konkreten Gläubiger dem Bund nicht be-
kannt sind.

Details zu den geplanten Emissionen und den Til-
gungen von Bundeswertpapieren können in den 
Pressemitteilungen zum Emissionskalender nach-
gelesen werden.1 Auf der Internetseite der Bundesre-
publik Deutschland – Finanzagentur GmbH werden 
zudem nach jeder Auktion von Bundeswertpapie-
ren die Auktionsergebnisse veröffentlicht.2

1 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017047

2 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017046
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes im November 2021 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand 
Aufnahme  
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand 

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

31. Oktober 
2021  November  November 

30. November 
2021 November November 

Insgesamt 1.417.342 36.546 -15.203 1.438.685 21.343 532

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.284.425 37.534 -15.203 1.306.757 22.332 532

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Aufwendungen  
gemäß § 9 Abs. 1 StFG)

22.763 -14 - 22.749 -14 -

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Abwicklungsanstalten 
gemäß § 9 Abs. 5 StFG)

55.000 - - 55.000 - -

Investitions- und Tilgungsfonds 16.126 - - 16.126 - -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Kredite für Rekapitalisierungsmaßnah-
men gemäß § 22 StFG)

3.615 -975 - 2.640 -975 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Kredite für die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau gemäß § 23 StFG)

35.413 - - 35.413 - -

Gliederung nach Instrumentenarten

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.320.951 35.626 -15.103 1.341.475 20.523 311

30-jährige Bundesanleihen 276.276 707 - 276.983 707 -57

10-jährige Bundesanleihen 602.289 5.747 - 608.036 5.747 108

Bundesobligationen 182.213 4.785 - 186.998 4.785 116

Bundesschatzanweisungen 110.207 5.261 - 115.468 5.261 78

Unverzinsliche Schatzanweisungen 
des Bundes

149.966 19.126 -15.103 153.989 4.023 65

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 64.589 775 - 65.365 775 230

30-jährige inflationsindexierte 
Anleihen des Bundes

10.403 7 - 10.410 7 6

10-jährige inflationsindexierte 
Anleihen des Bundes

54.187 768 - 54.955 768 224

Grüne Bundeswertpapiere 21.483 144 - 21.627 144 4

30-jährige Grüne Bundesanleihen 5.575 - - 5.575 - -

10-jährige Grüne Bundesanleihen 11.237 - - 11.237 - -

Grüne Bundesobligationen 4.671 144 - 4.815 144 4

Schuldscheindarlehen 5.845 - -100 5.745 -100 -13

Kredit durch 
Wertpapierpensionsgeschäfte

- - - - - -

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.474 - - 4.474 - -

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen



A
kt

ue
lle

 W
irt

sc
ha

ft
s-

 u
nd

 F
in

an
zl

ag
e

57

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
Kreditaufnahme des Bundes und seiner Sondervermögen

Monatsbericht des BMF 
Dezember 2021

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und Sondervermögen ohne Darlehensfinanzierung) 
im November 2021 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand 
Aufnahme  
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand 

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

31. Oktober 
2021  November  November 

30. November 
2021 November November 

Insgesamt 1.326.929 36.546 -15.203 1.348.272 21.343 532

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.284.425 37.534 -15.203 1.306.757 22.332 532

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Aufwendungen 
gemäß § 9 Abs. 1 StFG)

22.763 -14 - 22.749 -14 -

Investitions- und Tilgungsfonds 16.126 - - 16.126 - -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Kredite für Rekapitalisierungsmaßnah-
men gemäß § 22 StFG)

3.615 -975 - 2.640 -975 -

Gliederung nach Instrumentenarten

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.230.538 35.626 -15.103 1.251.062 20.523 311

30-jährige Bundesanleihen 276.276 707 - 276.983 707 -57

10-jährige Bundesanleihen 573.789 5.747 - 579.536 5.747 108

Bundesobligationen 148.913 4.785 - 153.698 4.785 116

Bundesschatzanweisungen 83.607 5.261 - 88.868 5.261 78

Unverzinsliche Schatzanweisungen 
des Bundes

147.953 19.126 -15.103 151.977 4.023 65

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 64.589 775 - 65.365 775 230

30-jährige inflationsindexierte 
Anleihen des Bundes

10.403 7 - 10.410 7 6

10-jährige inflationsindexierte 
Anleihen des Bundes

54.187 768 - 54.955 768 224

Grüne Bundeswertpapiere 21.483 144 - 21.627 144 4

30-jährige Grüne Bundesanleihen 5.575 - - 5.575 - -

10-jährige Grüne Bundesanleihen 11.237 - - 11.237 - -

Grüne Bundesobligationen 4.671 144 - 4.815 144 4

Schuldscheindarlehen 5.845 - - 5.845 - -1

Kredit durch 
Wertpapierpensionsgeschäfte

- - - - - -

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.474 - - 4.474 - -

nachrichtlich:

Verbindlichkeiten aus der 
Kapitalindexierung 
inflationsindexierter Bundeswertpapiere

5.729 6.114 385 -

Rücklagen gemäß Schlusszahlungsfinan-
zierungsgesetz (SchlussFinG)

4.294 4.318 24 -

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbedingten 
Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge. Die Rücklage enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträge, die sich jeweils 
zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines inflationsindexier-
ten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben. 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Stichtag/Periode

Bestand 
Aufnahme 
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand 

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

31. Oktober 
2021  November  November 

30. November 
2021 November November 

Insgesamt 90.413 - - 90.413 - -

Gliederung nach Verwendung

Finanzmarktstabilisierungsfonds  
(Kredite für Abwicklungsanstalten 
gemäß § 9 Abs. 5 StFG)

55.000 - - 55.000 - -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite 
für die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
gemäß § 23 StFG)

35.413 - - 35.413 - -

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich. 
Das BMF ist nach § 9 Abs. 5 StFG ermächtigt, für den Finanzmarktstabilisierungsfonds Kredite bis zu 60 Mrd. Euro aufzunehmen, 
damit nach § 8 Abs. 10 StFG der Finanzmarktstabilisierungsfonds an Abwicklungsanstalten Darlehen zur Refinanzierung der von diesen 
übernommenen Vermögensgegenständen gewähren kann. Diese Kreditaufnahme ist für die Verschuldung insgesamt neutral, weil sie die bei 
Abwicklungsanstalten sonst notwendige Kreditaufnahme am Markt ersetzt. Sie erhöht jedoch die Verschuldung in Bundeswertpapieren. 
Das BMF ist nach § 24 Abs. 1 i.V.m. § 23 StFG ermächtigt, für den WSF zum Zwecke der Darlehensgewährung Kredite in Höhe von bis zu 
100 Mrd. Euro aufzunehmen. Nach § 23 StFG kann der WSF der KfW Darlehen zur Refinanzierung der ihr von der Bundesregierung als 
Reaktion auf die sogenannte Corona-Krise zugewiesenen Sonderprogramme gewähren.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes zur Darlehensfinanzierung im November 2021 
in Mio. Euro

Entwicklung von Umlaufvolumen und Eigenbestände an Bundeswertpapieren im November 2021 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand Zunahme Abnahme Bestand
Bestandsänderung 

(Saldo)

31. Oktober 2021 November November 
30. November 

2021 November 

Umlaufvolumen insgesamt 1.570.100 35.800 -15.000 1.590.900 20.800

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.477.000 35.000 -15.000 1.497.000 20.000

30-jährige Bundesanleihen 325.500 1.000 - 326.500 1.000

10-jährige Bundesanleihen 671.000 5.000 - 676.000 5.000

Bundesobligationen 210.000 4.000 - 214.000 4.000

Bundesschatzanweisungen 121.500 6.000 - 127.500 6.000

Unverzinsliche Schatzanweisungen des 
Bundes (inklusive Kassenemissionen)

149.000 19.000 -15.000 153.000 4.000

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 69.100 800 - 69.900 800

30-jährige inflationsindexierte Anleihen 
des Bundes

10.900 - - 10.900 -

10-jährige inflationsindexierte Anleihen 
des Bundes

- - - - -

Grüne Bundeswertpapiere 24.000 - - 24.000 -

30-jährige Grüne Bundesanleihen 6.000 - - 6.000 -

10-jährige Grüne Bundesanleihen 13.000 - - 13.000 -

Grüne Bundesobligationen 5.000 - - 5.000 -

Eigenbestände -164.043 - - -163.423 619

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Rückblick auf die Sitzungen der 
Eurogruppe und der ECOFIN-
Ministerinnen und -Minister 
am 6. und 7. Dezember 2021 in 
Brüssel

Eurogruppe

Bei der Eurogruppe am 6. Dezember 2021 standen 
die Nachprogrammüberwachungen zu Griechen-
land, Zypern, Portugal, Irland und Spanien, das 
Eurogruppen-Arbeitsprogramm für das 1.  Halb-
jahr  2022, die Artikel-IV-Konsultation des Inter-
nationalen Währungsfonds (IWF) zum Euroraum, 
die Eurozonenempfehlungen sowie die vorläufi-
gen Haushaltsplanungen der Mitgliedstaaten auf 
der Agenda.

Zunächst erörterte die Eurogruppe den zwölften 
Nachprogrammbericht über die verstärkte Über-
wachung Griechenlands. Die Europäische Kom-
mission warb für die Freigabe konditionierter 
Schuldenerleichterungen, d.  h. eine Zahlung von 
rund 644 Mio. Euro vom Europäischen Stabilitäts-
mechanismus (ESM)-Sonderkonto an Griechen-
land sowie den Verzicht auf Zinsaufschlag in Höhe 
von circa 123  Mio.  Euro bei der Europäischen Fi-
nanzstabilisierungsfazilität. Die Europäische Kom-
mission bewertete zusammenfassend, dass Grie-
chenland weitere Fortschritte bei der Erfüllung 
seiner spezifischen Verpflichtungen gemacht habe, 
obschon es in einigen Bereichen zu Verzögerungen 
gekommen sei, die zum Teil auf die schwierigen 
Umstände infolge der COVID-19 Pandemie oder 
der Brände im August 2021 zurückzuführen seien. 
Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank 
(EZB) Christine Lagarde unterstützte die Einschät-
zung der Europäischen Kommission und attes-
tierte Griechenland ebenso deutliche Fortschritte, 
wenngleich bekannte strukturelle Probleme, etwa 
beim Insolvenzrahmen, fortbestünden. Der ESM 
mahnte zudem eine glaubwürdige Fiskalstrategie 

für nachhaltige Finanzen zur Rückführung der an-
gestiegenen Staatsschuldenquote an. Griechenland 
verwies in diesem Zusammenhang auf die dynami-
sche gesamtwirtschaftliche Wachstumsentwick-
lung: Eine Vielzahl an Wirtschaftsindikatoren be-
finde sich bereits wieder auf Vorkrisenniveau. 
Fortschritte seien zudem bei Privatisierungspro-
jekten, bei der Quote der notleidenden Kredite in 
den Banken sowie Strukturreformen erkennbar. 
Ferner kündigte Griechenland an, seine Restschul-
den beim IWF zeitnah vorzeitig tilgen und eine 
teilweise vorzeitige Rückzahlung der bilateralen 
europäischen Kredite des ersten Hilfsprogramms 
im 1.  Quartal  2022 vornehmen zu wollen, um die 
Zinslast zu senken und den Tilgungsplan zu glätten. 
Der deutsche Sitzungsvertreter brachte den Parla-
mentsvorbehalt bei der Freigabe der Schuldener-
leichterungen zum Ausdruck und erkundigte sich 
nach Zahlungsrückständen und dem Insolvenz-
rahmen für Haushalte. Die Finanzministerinnen 
und Finanzminister waren sich darin einig, dass die 
notwendigen Voraussetzungen für die Freigabe der 
sechsten Tranche konditionierter Schuldenerleich-
terungsmaßnahmen in Höhe von 767  Mio.  Euro 
vorbehaltlich der nationalen Verfahren zur Parla-
mentsbeteiligung gegeben seien. Die Eurogruppe 
hat hierzu eine Erklärung abgegeben.

Im Anschluss widmete sich die Eurogruppe den 
Nachprogrammberichten zu Zypern, Portugal, Ir-
land und Spanien. Die Europäische Kommission 
und die EZB unterrichteten die Eurogruppe über 
die wichtigsten Ergebnisse der Berichte über die 
Überwachung nach Abschluss der Anpassungs-
programme für Zypern, Portugal, Irland und Spa-
nien. Die Überwachung nach Abschluss eines An-
passungsprogramms beginnt automatisch nach 
dem Ende des Programms und wird fortgesetzt, 
bis mindestens 75 Prozent der erhaltenen Finanz-
hilfen zurückgezahlt worden sind. Die Berichter-
stattung erfolgt zweimal jährlich. Die Institutionen 
konstatierten, dass die Risiken bezüglich der Rück-
zahlung der Kredite bei allen vier Mitgliedstaaten 
gering seien.

Europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik
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Zudem befasste sich die Eurogruppe mit dem Ar-
beitsprogramm der Eurogruppe für das 1.  Halb-
jahr 2022. Der Vorsitzende der Eurogruppe Paschal 
Donohoe präsentierte die politischen Schwer-
punkte, welche die zentrale Herausforderung für die 
wirtschaftliche Erholung nach der COVID-19-Pan-
demie widerspiegelten: eine Rückkehr auf einen 
nachhaltigen Wachstumspfad unter besonderer 
Berücksichtigung der Herausforderungen für die 
grüne und digitale Transformation. Politisch be-
deutend seien ferner die Fortsetzung der Diskussi-
onen zur Bankenunion sowie das Projekt des Euros 
als digitales Zahlungsmittel. Die Finanzministerin-
nen und Finanzminister nahmen das Arbeitspro-
gramm ohne Aussprache an.

Die geschäftsführende Direktorin des IWF Kristalina 
Georgieva stellte der Eurogruppe die Ergebnisse 
der IWF-Mission für den Euroraum vor. Der IWF, 
die Europäische Kommission, die EZB sowie die 
Finanzministerinnen und Finanzminister waren 
sich einig, dass das Auftreten neuer COVID-Vari-
anten ein Risiko für die wirtschaftliche Dynamik 
sei und daran erinnere, dass es angesichts der au-
ßergewöhnlichen Unsicherheit nach wie vor ei-
ner akkommodierenden Geld- und Fiskalpolitik 
im Euroraum bedürfe und die Entwicklungen wei-
terhin aufmerksam verfolgt werden müssten. Den-
noch sei die wirtschaftliche Erholung jetzt stark 
genug, um einen Wechsel von breit angelegten zu 
gezielteren Unterstützungsmaßnahmen zu recht-
fertigen. Eine Reihe von Mitgliedstaaten betonte 
hierbei die Bedeutung der Aufbau- und Resilienz-
fazilität (Recovery and Resilience Facility, RRF) für 
die wirtschaftliche Erholungsphase. Auch der deut-
sche Sitzungsvertreter verwies auf die hohe Un-
sicherheit sowohl hinsichtlich der weiteren pan-
demischen Entwicklung als auch hinsichtlich des 
Inflationsausblickes im Euroraum angesichts pan-
demiebedingter Ungleichgewichte bei Angebot 
und Nachfrage sowie möglicher Zweitrundenef-
fekte, ausgelöst durch steigende Energiepreise. Die 
Politikkoordinierung habe aber in der Pandemie 
funktioniert und der Stabilitäts- und Wachstums-
pakt seine Flexibilität unter Beweis gestellt.

Die Europäische Kommission präsentierte darauf-
hin ihren Vorschlag für Empfehlungen an den Eu-
roraum im Rahmen des Europäischen Semesters 
für das kommende Jahr, welche sie am 24. Novem-
ber  2021 veröffentlicht hatte. Demnach sollen die 
Mitgliedstaaten im Jahr  2022 für den Euroraum 
insgesamt einen moderat unterstützenden finanz-
politischen Kurs beibehalten, um eine nachhaltige 
Erholung zu fördern. Die Mitgliedstaaten sollen fle-
xibel reagieren können, wenn erneut Pandemieri-
siken auftreten, und, sobald es die wirtschaftli-
chen Bedingungen zulassen, sich stärker auf die 
Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen fokus-
sieren. Die Europäische Kommission forderte fer-
ner weitere Maßnahmen zur Bekämpfung aggres-
siver Steuerplanung, Steuerhinterziehung und 
Steuervermeidung sowie die Umsetzung der globa-
len Übereinkunft zur Begrenzung des schädlichen 
Steuerwettbewerbs. Unterstützungsleistungen für 
Unternehmen sollen laufend evaluiert und auf eine 
gezieltere Unterstützung der Solvenz rentabler Un-
ternehmen ausgerichtet werden. Arbeiten zur Voll-
endung der Bankenunion, zur Kapitalmarktunion 
sowie zur Stärkung der internationalen Rolle des 
Euros und der Schaffung eines digitalen Euros sol-
len fortgeführt werden. Die Finanzministerinnen 
und Finanzminister werden im Januar 2022 auf das 
Thema zurückkommen.

Die Eurogruppe verständigte sich im Anschluss auf 
eine gemeinsame Stellungnahme zu den vorläufi-
gen Haushaltsplänen der Mitgliedstaaten. In der 
Stellungnahme erklären die Finanzministerinnen 
und Finanzminister, dass im Jahr 2022 eine mode-
rate fiskalpolitische Unterstützung angemessen sei. 
Gleichzeitig sollten die Mitgliedstaaten agil bleiben 
und Maßnahmen beim Übergang von einer gene-
rellen zu einer zielgerichteten Unterstützung re-
gelmäßig überprüfen. Die Stellungnahme zeigt, 
dass die Haushaltspläne weitgehend konsistent 
mit der Ratsempfehlung aus dem Sommer ausfal-
len. Die Stellungnahme macht auch deutlich, dass 
Mitgliedstaaten mit hohen Schuldenständen, bei 
denen das geplante Wachstum der national finan-
zierten laufenden Ausgaben nicht hinreichend be-
grenzt ist, die notwendigen Maßnahmen ergreifen 
sollten.
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ECOFIN-Rat

Bei dem Treffen der ECOFIN-Ministerinnen und 
-Minister am 7.  Dezember  2021 standen der Ent-
wurf einer Richtlinie des Rates zur Überarbeitung 
des Anwendungsbereichs der ermäßigten Mehr-
wertsteuersätze, die Stärkung der Bankenunion, 
das Gesetzespaket zur Kapitalmarktunion und 
das Gesetzespaket zur Verhinderung der Nutzung 
des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche 
oder der Terrorismusfinanzierung auf der Tages-
ordnung. Ferner wurden die Themen Implemen-
tierung der RRF, das Europäische Semester  2022 
mit den Themenschwerpunkten Jährliche Strate-
gie für nachhaltiges Wachstum 2022, Frühwarnbe-
richt 2022 und die Empfehlungen zur Wirtschafts-
politik des Euroraums, der Jährliche Bericht des 
Europäischen Fiskalausschusses  2021, die Überar-
beitung des Mandats der Gruppe Verhaltenskodex 
(Unternehmensbesteuerung) und die Billigung des 
Fortschrittsberichts über die Arbeiten der Gruppe 
im 2. Halbjahr 2021 sowie der ECOFIN-Bericht für 
den Europäischen Rat zu Steuerfragen behandelt.

Die ECOFIN-Ministerinnen und -Minister berie-
ten zunächst über den Entwurf einer Richtlinie 
des Rats zur Überarbeitung des Anwendungsbe-
reichs der ermäßigten Mehrwertsteuersätze. Die 
slowenische Ratspräsidentschaft betonte, dass es 
sich bei diesem Dossier um ein wichtiges und po-
litisch sensibles Thema handele. Einerseits bestehe 
durch den Kompromisstext größere Flexibilität für 
die Anwendung ermäßigter Sätze, wobei anderer-
seits die weitere Verbreitung ermäßigter Sätze be-
schränkt werde. Die bestehenden Sonderregeln für 
einzelne Mitgliedstaaten würden nun für alle Mit-
gliedstaaten geöffnet, wodurch die Gleichbehand-
lung sichergestellt werde. Die Liste der Waren und 
Dienstleistungen, für die ermäßigte Sätze Anwen-
dung finden können, sei im Lichte der Digitalisie-
rung überarbeitet worden. Der Kompromisstext 
ermögliche es auch, Sondermaßnahmen in Kri-
sensituationen vorzusehen. Weiterhin laufe die 
Möglichkeit, begünstigende Behandlungen für be-
stimmte umweltschädliche Produkte zu gewähren, 
im Sinne des Green Deals aus. Man hoffe, dass die 
ausstehenden Vorbehalte mit dem vorliegenden 

Kompromisstext aufgehoben werden könnten. Die 
Europäische Kommission bezeichnete den vorlie-
genden Text als zufriedenstellenden Kompromiss, 
der die Interessen aller Mitgliedstaaten ausreichend 
berücksichtige. Auch die wortnehmenden Finanz-
ministerinnen und Finanzminister sprachen ihre 
Unterstützung für den Kompromisstext aus. Der 
deutsche Sitzungsvertreter unterstrich, dass der Text 
die Erörterung beim Juni-ECOFIN  2021 berück-
sichtige, insbesondere im Hinblick auf die Sonder-
regelungen für einzelne Mitgliedstaaten sowie die 
Behandlung umweltschädlicher Güter. Einige Mit-
gliedstaaten betonten, dass Wettbewerbsgleichheit 
geschaffen sowie dem Gleichbehandlungsgrund-
satz durch den Kompromisstext Rechnung getra-
gen werde. Die slowenische Ratspräsidentschaft 
wies abschließend auf die noch ausstehende Stel-
lungnahme des Europäischen Parlaments hin. Der 
Text könne nach Überprüfung durch die Sprachju-
ristinnen und -juristen im Anschluss abschließend 
im Rat beschlossen werden.

Die ECOFIN-Ministerinnen und -Minister tausch-
ten sich zum Fortschrittsbericht der Ratspräsident-
schaft über die Arbeiten zur Stärkung der Banken-
union aus. Die Europäische Kommission wies auf 
die Bedeutung der Vollendung der Bankenunion 
hin, insbesondere auf den Vertrauensgewinn der 
EU-Bürger in das EU-Bankensystem, den Schutz 
der Einleger vor potenziellen Bankenkrisen sowie 
der Vertiefung des Bankenbinnenmarkts und der 
damit einhergehenden Förderung der Realwirt-
schaft. Mit Blick auf die bevorstehende französi-
sche Ratspräsidentschaft wünsche man sich die 
Fortsetzung der Diskussionen zur Europäischen 
Einlagensicherung (European Deposit Insurance 
Scheme, EDIS) und insbesondere zum EDIS-Hy-
bridmodell. Zudem unterstütze die Europäische 
Kommission das Ziel der Eurogruppe, im kom-
menden Jahr einen Arbeitsplan zu etablieren, und 
werde mit der Überarbeitung des Abwicklungs-
rahmenwerks für Banken und der Einlagensiche-
rung seinen legislativen Beitrag leisten. Die EZB 
begrüßte den Fortschrittsbericht. Zudem artiku-
lierte der Vorsitz der Eurogruppe sein Verständnis, 
die politischen Diskussionen im kommenden Jahr 
fortzusetzen. Der ECOFIN-Rat nahm daraufhin den 
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Fortschrittsbericht des Vorsitzes ohne weitere Aus-
sprache zur Kenntnis.

Des Weiteren befasste sich der ECOFIN-Rat im Rah-
men eines ersten Meinungsaustauschs mit dem am 
23.  November  2021 vorgelegten Gesetzespaket zur 
Vertiefung der Kapitalmarktunion. Die Europäi-
sche Kommission stellte zunächst die veröffent-
lichten Legislativvorschläge (Paket zur Stärkung der 
Kapitalmarktunion (Capital Markets Union, CMU)) 
vor, zu welchem der Vorschlag zum sogenann-
ten European Single Access Point (ESAP) sowie die 
Überarbeitungen der Alternative Investment Fund 
Managers Directive, der European Long-Term In-
vestment Funds Regulation und der Markets in Fi-
nancial Instruments Regulation gehören. Die EZB 
sowie die wortnehmenden Mitgliedstaaten wür-
digten in ihren Stellungnahmen das CMU-Paket 
als einen wichtigen Teil der weiteren Integration 
der EU-Kapitalmärkte in der Europäischen Union 
(EU) und der Erleichterung grenzüberschreitender 
Investitionen. Dies gelte insbesondere für den Vor-
schlag zu ESAP. Die vorgeschlagenen Maßnahmen 
wurden weitestgehend begrüßt. Einige Mitglied-
staaten merkten an, dass Kosten und Nutzen der 
Datenerhebung für die Marktteilnehmer und Be-
hörden im Einklang stehen würden und der Umset-
zungszeitplan des Legislativvorschlags angemessen 
ausgestaltet sein müsse. Eine Reihe von Mitglied-
staaten nutzten die Gelegenheit und forderten die 
Europäische Kommission auf, schnellstmöglich den 
komplementären Delegierten Rechtsakt zur Taxo-
nomie vorzulegen, wobei die Meinungen über des-
sen Inhalt variierten. Kritisch zeigten sich manche 
Mitgliedstaaten zum vorgeschlagenen Verbot der 
Rückvergütung von Handelsplätzen an Finanzin-
termediäre für die Zuleitung von Kauforders. Dies 
sei zu weitreichend und könne Innovationen be-
hindern. Der deutsche Sitzungsvertreter sprach sich 
zudem dafür aus, für ESAP eine privatwirtschaftli-
che Lösung anzustreben.

Anschließend stellte die slowenische Ratspräsi-
dentschaft den Fortschrittsbericht zu den Verhand-
lungen zum Paket der vier Legislativvorschläge zur 
Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfi-
nanzierung (Anti-Money Laundering(AML)-Paket) 

vor. Den Vorschlag zur Neufassung der Geldtrans-
ferverordnung  (Regulation on Transfers of Funds, 
TFR), wonach künftig auch bei der Übertragung 
von Kryptowerten Angaben zu Auftraggeber und 
Begünstigtem zu erheben und zu übermitteln sein 
werden, habe man aus dem Paket gelöst und vorzei-
tig zum Abschluss gebracht, um im nächsten Schritt 
in die Verhandlungen mit dem Europäischen Parla-
ment treten zu können. Der ECOFIN-Rat nahm den 
Fortschrittsbericht des Vorsitzes zur Kenntnis. In 
der Aussprache begrüßten die Europäische Kom-
mission und die EZB die Verhandlungsfortschritte, 
genauso wie die wortnehmenden Mitgliedstaaten. 
Einige Mitgliedstaaten hießen insbesondere den 
Wegfall jeglicher Schwellenwerte in der TFR gut, 
sodass Transfers von Kryptowerten wertunabhän-
gig von den Regelungen erfasst seien.

Unter dem Tagesordnungspunkt „wirtschaftliche 
Erholung in Europa“ tauschten sich die ECOFIN-Mi-
nisterinnen und -Minister zum Umsetzungsstand 
der RRF aus. Die Europäische Kommission berich-
tete, dass von den noch ausstehenden Plänen vier 
Pläne (Schweden, Bulgarien, Ungarn, Polen) wei-
terhin durch die Europäische Kommission geprüft 
würden. Die Planeinreichung durch die Niederlande 
stehe noch aus. Bisher seien über 50  Mrd.  Euro an 
Vorfinanzierung ausgezahlt worden. Operative Ver-
einbarungen mit Spanien und Frankreich seien im 
November finalisiert worden, beide Mitgliedstaaten 
hätten Auszahlungsanträge eingereicht. Hinsicht-
lich des Antrags von Spanien habe die Europäische 
Kommission bereits eine positive vorläufige Be-
wertung vorgelegt; die verdichtete Prüfung sei je-
doch kein Präzedenzfall für zukünftige Anträge. Als 
Nächstes sei der Wirtschafts- und Finanzausschuss 
aufgerufen, innerhalb von vier Wochen eine Stel-
lungnahme auf Basis der vorläufigen Bewertung 
der Europäischen Kommission zu erarbeiten, da-
nach folge die finale Genehmigung als Durchfüh-
rungsbeschluss im Komitologieverfahren. Einige 
Mitgliedstaaten hoben die Bedeutung der Rechts-
staatlichkeit für einen effektiven Einsatz europäi-
scher Mittel hervor und forderten die Europäische 
Kommission auf, weitere Pläne erst anzunehmen, 
wenn noch offene Fragen geklärt seien.
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Die slowenische Ratspräsidentschaft eröffnete im 
Anschluss die Diskussion zum Europäischen Se-
mester  2022 und verwies auf die Jährliche Stra-
tegie für nachhaltiges Wachstum  2022 (Annual 
Sustainable Growth Survey, ASGS), den Frühwarn-
bericht  2022 und den Vorschlag für die Eurozo-
nenempfehlungen. Die Europäische Kommission 
erklärte, dass das Europäische Semester das vor-
rangige Instrument zur wirtschaftspolitischen Ko-
ordinierung in der EU bleibe. Ein wesentliches Ziel 
sei die Integration der RRF in den Semesterprozess, 
um Überlappungen zwischen beiden Prozessen 
zu vermeiden und Synergien zu schaffen. Weiter-
hin wird die Europäische Kommission im Früh-
ling  2022 wieder Vorschläge für länderspezifische 
Empfehlungen vorlegen. Mit Blick auf die Entwick-
lungen am Arbeitsmarkt führte die Europäische 
Kommission aus, dass hier eine Erholung zu ver-
zeichnen sei; allerdings liege das Beschäftigungsni-
veau noch nicht wieder auf dem Niveau vor Aus-
bruch der COVID-19-Pandemie. In Bezug auf die 
Fiskalpolitik wurde die RRF als Instrument zur Fi-
nanzierung zusätzlicher Investitionen hervorgeho-
ben. Weiterhin wies die Europäische Kommission 
darauf hin, dass die allgemeine Ausweichklausel bis 
voraussichtlich zum Jahr 2023 aktiviert bliebe. Für 
die zwölf im Frühwarnbericht identifizierten Mit-
gliedstaaten solle eine vertiefte Überprüfung erfol-
gen. Die Eurozonenempfehlungen adressieren eine 
Vielzahl von Prioritäten für die Mitgliedstaaten, u. a. 
den moderat unterstützenden finanzpolitischen 
Kurs beizubehalten, die Unterstützung von Unter-
nehmen mit Fokus auf wirtschaftlich gesunde be-
ziehungsweise überlebensfähige Firmen sowie die 
Förderung von Stellenwechseln. Insgesamt wür-
den derzeit erhöhte Unsicherheiten bestehen. We-
sentliche Risiken umfassten u. a. die steigende pri-
vate und öffentliche Verschuldung, die Erhöhung 
der Immobilienpreise, den Anstieg der Lohnstück-
kosten bei gleichzeitigem Arbeitskräftemangel und 
Kostendruck. Der Bankensektor zeige sich zwar wi-
derstandsfähig, dennoch blieben Herausforderun-
gen bestehen, die sich zeitverzögert niederschlagen 
könnten. Die EZB teilte die in der ASGS 2022 darge-
stellten Kernbotschaften der Europäischen Kom-
mission, um die Krise zu überwinden. Auch sei mit 

Blick auf das Europäische Semester die Rückkehr 
zu den Kernelementen – Länderberichte und län-
derspezifische Empfehlungen – zu begrüßen. In Be-
zug auf die Inflationsentwicklungen führte die EZB 
aus, dass derzeit noch keine Zweitrunden effekte zu 
beobachten seien. Der Vorsitzende des Wirtschafts- 
und Finanzausschusses Tuomas Saarenheimo be-
richtete von der Diskussion im vorbereitenden 
Gremium. Die fiskalpolitischen Schwerpunkte hät-
ten eine breite Zustimmung gefunden. Ferner un-
terstütze man die Europäische Kommission da-
hingehend, dass ein enger Austausch und eine 
gute Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten im 
Semesterprozess wichtig seien. Seitens der Mit-
gliedstaaten gab es keine weiteren Wortmeldun-
gen, sodass die slowenische Ratspräsidentschaft 
die Debatte mit dem Hinweis schloss, dass zum 
ASGS  2022 und dem Frühwarnbericht  2022 Rats-
schlussfolgerungen erarbeitet würden, die voraus-
sichtlich auf dem ECOFIN im Januar 2022 zur An-
nahme stehen würden.

Des Weiteren stellte der Vorsitzende des Europäi-
schen Fiskalausschusses (European Fiscal Board, 
EFB) Prof.  Niels Thygesen die Kernergebnisse des 
Jährlichen Berichtes des EFB  2021 vor. Der EFB 
würdigte, dass die Flexibilität der Fiskalregeln in 
der Krise genutzt worden sei, kritisierte jedoch die 
intransparente Entscheidung zur Aktivierung der 
allgemeinen Ausweichklausel. Hinsichtlich des 
laufenden Economic Governance Review warb der 
EFB für eine Reform der Fiskalregeln (u. a. länder-
spezifischer Schuldenabbau, Operationalisierung 
durch Ausgabenregel) und bemängelte angesichts 
stetig steigender Schuldenstände einen unzurei-
chenden Aufbau fiskalischer Puffer in guten Zei-
ten in hochverschuldeten Mitgliedstaaten. Die Eu-
ropäische Kommission begrüßte den Bericht als 
wichtigen Beitrag im Rahmen des Economic Go-
vernance Review, die EZB insbesondere die Aus-
sagen des EFB zum Aufbau fiskalischer Puffer in 
guten Zeiten. Sie sprach sich zudem für eine EU-
weite Stabilisierungsfunktion aus. Der Vorsitzende 
des Wirtschafts- und Finanzausschusses Tuomas 
Saarenheimo berichtete auch hier von der Diskus-
sion im vorbereitenden Gremium und warnte vor 
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einer Verknüpfung der Debatte über eine Reform 
der Fiskalregeln mit Fragen zur Vertiefung der 
Wirtschafts- und Währungsunion, da dies eine Re-
form verzögern würde.

Ferner befassten sich die ECOFIN-Ministerin-
nen und -Minister mit der bereits unter deutscher 
EU-Ratspräsidentschaft begonnenen Überarbei-
tung des Mandats der Gruppe Verhaltenskodex 
(Unternehmensbesteuerung). Es konnte aufgrund 
der Vorbehalte zweier Mitgliedstaaten keine Eini-
gung zum aktualisierten Mandat der Gruppe er-
zielt werden. Die slowenische Ratspräsidentschaft 
schloss mit dem Hinweis, dass die Arbeiten in der 
Gruppe weitergehen würden.

Im Nachgang zur formalen Annahme des EU-Haus-
halts 2022 Ende November stellte die slowenische 
Ratspräsidentschaft zudem eine unilaterale Erklä-
rung des Rats zum Stellenaufwuchs des Europäi-
schen Parlaments im kommenden Jahr vor. Seitens 
der Mitgliedstaaten gab es keine Wortmeldungen. 
Die Erklärung wird nunmehr dem Protokoll der 
Tagung beigefügt.

Unter „Sonstiges“ wurde zum Abschluss der Sit-
zung des ECOFIN-Rats mitgeteilt, dass die spani-
sche Wirtschafts- und Finanzministerin Nadia Cal-
viño als europäische Kandidatin für das Amt der 
Präsidentin des International Monetary Financial 
Committee nominiert worden sei. 
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Finanz- und wirtschaftspolitische Termine

Datum Veranstaltung

17./18. Januar 2022 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien

voraussichtlich 17./18. Februar 2022 Treffen der G20-Finanzministerinnen und -Finanzminister und 
-Notenbankgouverneurinnen und -Notenbankgouverneure in 
Jakarta, Indonesien

25./26. Februar 2022 Eurogruppe und informeller ECOFIN-Rat in Paris, Frankreich

14./15. März 2022 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien

Aufgrund der Corona-Pandemie stehen Termin und Format der Treffen erst kurz vorher fest.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Veröffentlichungskalender¹ der Monatsberichte inklusive der finanzwirtschaftlichen Daten

Publikationen des BMF

Monatsbericht Ausgabe Berichtszeitraum Veröffentlichungszeitpunkt

Januar 2022 Dezember 2021 28. Januar 2022

Februar 2022 Januar 2022 22. Februar 2022

März 2022 Februar 2022 22. März 2022

April 2022 März 2022 22. April 2022

Mai 2022 April 2022 20. Mai 2022

Juni 2022 Mai 2022 21. Juni 2022

Juli 2022 Juni 2022 21. Juli 2022

August 2022 Juli 2022 19. August 2022

September 2022 August 2022 22. September 2022

Oktober 2022 September 2022 20. Oktober 2022

November 2022 Oktober 2022 22. November 2022

Dezember 2022 November 2022 22. Dezember 2022

1 Nach Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) des IWF, siehe http://dsbb.imf.org
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-01-entwicklung-kreditaufnahme-bund.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-03-entwicklung-refinanzierung-der-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-04-kreditaufnahme-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-05-gewaehrleistungen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-06-kennziffern-fuer-sdds-central-government-operations.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-07-kennziffern-fuer-sdds-central-government-debt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-08-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-09-ausgaben-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-10-haushaltsquerschnitt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-11-gesamtuebersicht-entwicklung-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-12-entwicklung-des-oeffentlichen-gesamthaushalts.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-13-steueraufkommen-nach-steuergruppen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-14-entwicklung-der-steuer-und-abgabequoten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-15-entwicklung-der-staatsquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-16-schulden-der-oeffentlichen-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-17-entwicklung-der-finanzierungssalden.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-18-internationaler-vergleich.html
http://www.bmf-monatsbericht.de/
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Gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial 
und Konjunktur komponenten des Bundes

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-19-staatsschuldenquoten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-20-steuerquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-21-abgabenquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-22-staatsquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-23-entwicklung-der-eu-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-01-entwicklung-der-laenderhaushalte-soll-ist.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-02-abb-vergleich-finanzierungsdefizite.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-03-entwicklung-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-bund-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-04-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-01-produktionsluecken-budgetsemielastizitaet-konjunkturkomponenten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-02-produktionspotenzial-und-luecken.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-04-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-05-bevoelkerung-und-arbeitsmarkt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-06-kapitalstock-und-investitionen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-07-solow-residuen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-08-preise-und-loehne.html
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-01-wirtschaftswachstum-und-beschaeftigung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-02-preisentwicklung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-03-aussenwirtschaft.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-04-einkommensverteilung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-05-reales-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-06-harmonisierte-verbraucherpreise.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-07-harmonisierte-arbeitslosenquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-09-uebersicht-weltfinanzmaerkte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/12/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html
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